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Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und
des Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnissebesitzt die Bundesregie-
rung über die ZusageeinesSponsors,zum Er-
halt und weiteren Ausbau des Westpreuûi-
schen Landesmuseums in Münster beitragen
zu wollen (Quelle: WestfälischeNachrichten
vom 30.April 2005), und inwieweit ist die
Bundesregierung bereit, vor dem Hintergrund
der Tatsache,dassder Sponsorsein Engage-
ment an den Standort Münster geknüpft hat,
ihr Vorhaben,eineVerlagerungdesWestpreu-
ûischenLandesmuseums in das niedersächsi-
scheLüneburgvorzunehmen,zu überdenken?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 7. Juli 2005

Die Bundesregierung ist darüber informiert, dassin Münster ein pri-
vater SponsorseineBereitschaft erklärt hat, einen Geldbetragunter
der Voraussetzung zur Verfügungzu stellen,dassder bisherigeStand-
ort desWestpreuûischenLandesmuseumserhaltenbleibt.

Die Bundesregierung ist grundsätzlichbereit, auf veränderteSituatio-
nenzu reagieren,weistjedochdaraufhin, dassnachder vom Bundes-
kabinett verabschiedeten und dem DeutschenBundestagzugeleiteten
¹Konzeption zur Erforschungund PräsentationdeutscherKultur und
Geschichteim östlichen Europaª (Bundestagsdrucksache14/4586)
die Integration des Westpreuûischen Landesmuseums am Standort
Lüneburgvorgesehenist, um nebeneiner regionalenSchwerpunktset-
zungund VernetzungSynergienzu erreichen.Sosinddurch die integ-
rierten Museumsbereiche erheblicheEinsparungen im Hinblick auf
die laufendenjährlichen Betriebskosten (Personal-und Sachkosten)zu
erwarten.

2. Abgeordneter
Günter
Nooke
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung das Meinungsfor-
schungsinstitut forsa beauftragt, die derzeit
laufende Werbekampagne für die Agenda
2010mit Meinungsforschungsinstrumenten zu
begleiten und wie bewertet die Bundesregie-
rung die Tatsache,dassbei dieserBefragung
hinsichtlichder Auswirkung der Anzeigenauf
das Ansehen der Bundesregierung lediglich
mit ¹positivª, ¹keine Auswirkungª und ¹weiû
nichtª geantwortetwerdenkann, und die Ant-
wort ¹negativª nicht zur Auswahlsteht?

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/5905± 1 ±



Antwort des Stellvertretenden Chefs des Presse- und
Informationsamtes der Bundesregierung
Dr. Herbert Mandelartz
vom 1. Juli 2005

Nein.

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

3. Abgeordneter
Ernst-Reinhard
Beck
(Reutlingen)
(CDU/CSU)

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung
von der Entwicklung der Schülerzahlenim
Fach Deutsch in Frankreich in den letzten
zehnJahren,und wie unterstütztdie Bundesre-
gierung die Förderung von Deutschunterricht
in Frankreich?

Antwort des Staatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 3. Mai 2005

Die Zahl der Deutschlerner an französischen Schulenist seit 1980
deutlich gesunken.Gegenwärtig lernen ca. 8 Prozent der französi-
schenSchülerDeutschals ersteFremdsprache,1980 waren es noch
ca. 13 Prozent.Währendvor 25 Jahrennoch 30 Prozentder Schüler
in FrankreichDeutschalszweiteFremdsprachewählten,sindesheute
lediglich 12 Prozent.Insgesamtlernenca.860000 französischeSchü-
ler in den Sekundarschulen und ca. 200000 in den Primarschulen
Deutsch.

Um dem Abwärtstrend entgegenzuwirken, haben Bundeskanzler
Gerhard Schröderund StaatspräsidentJacquesChirac am 22.Januar
2003 in einer Gemeinsamen Erklärung anlässlichdes 40.Jahrestags
des Elysee-Vertrags den Willen bekundet,durch konkrete Maûnah-
men desErlernen der Partnersprachen Deutschund Französischzu
fördern. Beim Deutsch-FranzösischenMinisterratstreffen am 26.Ok-
tober 2004wurde beschlossen,gemeinsamauf die Privilegierung der
Partnersprachenin denBildungssystemenbeiderLänderhinzuwirken.
DiesesZiel wurdeauf demDeutsch-FranzösischenMinisterratstreffen
am 26.April 2005 erneut bekräftigt. Das neuefranzösischeSchulge-
setz,dasmit dem Schuljahr2005/2006in Kraft treten soll, siehteine
Steigerungder Deutschlernerum 20Prozentbis2010vor.

Die Bundesregierung unterstütztdie Verbreitungder deutschenSpra-
che in Frankreich durch gezielteFördermaûnahmen. Seit 2004 wird
unter dem Motto ¹On a tout à faire ensemble:France± Allemagneª
(Gemeinsamgehtesbesser:Frankreich ± Deutschland)einegroû an-
gelegteWerbekampagne an französischen Schulenund ± mittels lan-
desweitenFernseh-und Radiospotssowie Plakataktionen± auch in
der breiteren Öffentlichkeit durchgeführt. Aus Anlass des Deutsch-
FranzösischenTags2005wurden mit deutscherUnterstützungInfor-
mationsbroschüren über den Nutzen der deutschenSprachelandes-
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weit an französischeSchülerund Eltern verteilt. Diese Aktion wird
2006wiederholt.

Diese Initiativen flankieren die zahlreichen, von den deutschenKul-
turmittlern im Auftrag des AuswärtigenAmts durchgeführten Maû-
nahmenzur Förderung der deutschenSprache.Hierzu gehörendie
Programmeder siebenGoethe-Institute in Frankreich insbesondere
im Bereich Deutschlehrerfortbildung und Curriculaentwicklung, die
Förderung der Germanistik an französischen Hochschulendurch 50
entsandteLektoren desDAAD sowiedie schulischeArbeit der Zen-
tralstellefür dasAuslandsschulwesen.

Darüber hinausunterstütztdie Bundesregierung finanziell private Ini-
tiativen zur Förderungder deutschenSprachein Frankreich,wie z.B.
die ¹DeutschMobileª, ein Projekt der Deutsch-FranzösischenKultur-
gesellschaftenin Kooperationmit der Robert-Bosch-Stiftung.

DieseMaûnahmen werdenergänztdurch die Absprachen, die der Be-
vollmächtigteder BundesrepublikDeutschlandfür die kulturelle Zu-
sammenarbeit mit Frankreich, Ministerpräsident Peter Müller, mit
dem französischenErziehungsminister getroffen hat, die unter ande-
rem den Austauschvon Schülernund Lehrern zwischenunserenbei-
denLändernfördern.

4. Abgeordneter
Ernst-Reinhard
Beck
(Reutlingen)
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung vor dem
Hintergrund des Aufbaus demokratischer
Strukturen die Steinigungeiner afghanischen
Frau in der Provinz Badakschanim Machtbe-
reich desdeutschenProvincial Reconstruction
Team (PRT) Kunduz (vgl. die tageszeitung
vom 25.April 2005),und waswill sie künftig
gegendie dort angewandteSchariaunterneh-
men?

Antwort des Staatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 3. Mai 2005

Nach der Bundesregierung vorliegenden Informationen sind Berichte
zutreffend,wonacham 22.April 2005eineFrau in einementlegenen
Dorf im Distrikt Faisabadwegen ¹Ehebruchsª zu Tode gesteinigt
wurde. Hintergrund soll sein, dassder Ehemannsich seit mehreren
Jahrenim Iran aufhält.Die Ehefrausoll inzwischeneineBeziehungzu
einemanderenDorfbewohner aufgenommenhaben.Ein Mullah aus
Faisabadsoll eine Fatwa ausgesprochen haben, in deren Folge die
Frau durch Dorfbewohner gesteinigtund der Lebensgefährteausge-
peitscht wurde. Es handelt sich nach diesenSchilderungenum eine
extralegaleTötungohneEingreifender Gerichte.

Die Bundesregierung ist über diesenvon internationalenOrganisatio-
nen und Nichtregierungsorganisationenin FaisabadalsEinzelfall ein-
geschätztenVorfall bestürzt.

Der zivile Leiter desvon DeutschlandgeführtenProvincial Reconst-
ruction Team(PRT) Faisabadhat zusammenmit Vertretern der Ver-
eintenNationen bei der Provinzverwaltung gegendiesenVorfall pro-
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testiert und um Aufklärung gebeten.Zwar hat die neueafghanische
Verfassungdie Todesstrafe nicht grundsätzlichabgeschafft,dochmüs-
senTodesurteilevon regulärenGerichtengefälltund vom Präsidenten
ausdrücklich bestätigt werden. Daher wurde in vorliegendem Fall
auchgegenafghanischesRechtverstoûen.

Nebenihrem konsequentenEngagementfür die Abschaffung der To-
desstrafesetztsichdie Bundesregierung zusammenmit ihren interna-
tionalenPartnernin verschiedenen Bereichenfür die Verankerungder
Menschenrechte in Afghanistanein. Afghanistanhat die wesentlichen
internationalenMenschenrechtsverträgeunterzeichnet. Doch gibt es
dort noch kein flächendeckendesJustizsystemund keine einheitliche
Praxisder Rechtsprechung. In den Provinzenwerdenlokal alsRecht
anerkannteVerfahren im BereichdesStrafrechtsangewandt,die we-
der im afghanischennoch im islamischenRecht,der Scharia,wieder-
zufindensind.Ein Ziel der internationalenUnterstützung für denAuf-
bau staatlicherInstitutionen ist daher der Aufbau eineseinheitlichen
Strafverfolgungs- und Justizsystems.Deutschland koordiniert den
Polizeiaufbau,bei der die menschenrechtliche Ausbildungder Polizis-
ten ein Schwerpunktist. Auch im Rahmenvon Projektender bilatera-
len Entwicklungszusammenarbeitzur Förderung der Rechtsstaatlich-
keit wird ein Schwerpunktauf die Durchsetzungder Menschenrechte
gelegt. Italien hat die Federführung für den Justizaufbauübernom-
men;derzeitwird ein neuesStrafgesetzbuch erarbeitet.

Im Übrigen setztsichdie Bundesregierung gemeinsammit ihren EU-
Partnernseit Jahrenkonsequentfür die Abschaffungder Todesstrafe
ein.Ein diplomatischerProtestin diesemFall ist in Vorbereitung.

5. Abgeordneter
Herbert
Frankenhauser
(CDU/CSU)

InterveniertedasAuswärtigeAmt im Oktober
2003 in der Schlieûungsangelegenheit der
König-Fahd-Akademie Köln zu Gunsten der
Akademie, und wenn ja, aus welchenGrün-
den (vgl. General-Anzeiger vom 19./20.März
2005)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 6. Juli 2005

Die für die König-Fahd-Akademiein Bonn zuständigenBehördendes
LandesNordrhein-WestfalenbatendasAuswärtigeAmt mehrfachum
Einschätzungen ausauûenpolitischer Sicht. Das AuswärtigeAmt hat
in allen GesprächenbesonderenWert darauf gelegt,sachlicheBera-
tung zu auûenpolitischen Hintergründen zu leisten. Dabei bestand
kein Zweifel daran, dassdie Frage einer möglichenSchlieûung der
König-Fahd-Akademieallein durch dasLand Nordrhein-Westfalenzu
beurteilenund zu entscheiden ist. Dieswar auchTenorder Gespräche
zwischendem zuständigenAbteilungsleiter im Auswärtigen Amt und
demRegierungspräsidentenvon Köln am28.Oktober2003.

Eine Intervention desAuswärtigenAmts zugunstender König-Fahd-
Akademiehat zu keinemZeitpunkt stattgefunden.

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/5905 ± 4 ±



6. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(fraktionslos)

Mit welchenSchritten wirkt die Bundesregie-
rung darauf hin, die unter anderem gegen
DeutschlandgerichteteFeindstaatenklauselin
der UN-Charta zu beseitigen, die in den Arti-
keln 53 und 107 Zwangsmaûnahmen gegen
solche Staaten erlaubt, die sich im Zweiten
Weltkrieg gegeneinen der damaligenUnter-
zeichnerstaaten der Charta im Kriegszustand
befandenund wonach für Sanktionengegen
ehemaligeFeindstaaten keine Beschlüssedes
Sicherheitsrateserwirkt werdenmüssen?

Antwort des Staatssekretärs Georg Boomgaarden
vom 6. Juli 2005

Es entsprichtder ständigenAuffassungder Bundesregierung, dassdie
so genanntenFeindstaatenklauselnin den Artikeln 53 und 107 der
Chartader VereintenNationen spätestens mit demseinerzeitigenBei-
tritt der beidendeutschenStaatenzu den VereintenNationen obsolet
gewordensind.Die Generalversammlung der VereintenNationenhat
bereits im Jahr 1995 im Konsenseine Resolutionverabschiedet, die
dieseAnsicht ausdrücklichbestätigt.Der Generalsekretär der Verein-
ten Nationen hat in seinem Bericht ¹In gröûerer Freiheitª vom
21.März 2005 zur Reform der Vereinten Nationen eine Streichung
der ¹anachronistischenª Feindstaatenklauselngefordert.Die Bundes-
regierungunterstütztdieseForderung,die eine¾nderungder Charta
der VereintenNationenerforderlichmacht.

7. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Durch-
führung der am 24.April 2005 abgehaltenen
Parlamentswahlen in Togo unter dem Ge-
sichtspunktrechtsstaatlicher Grundsätze?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 9. Mai 2005

Während der Vorbereitung und Durchführung der Präsidentschafts-
wahlenvom 25.April 2005in Togo kam esder Bundesregierung vor-
liegendenInformationen zufolge zu Unregelmäûigkeiten. Wählerlis-
ten sollennicht den tatsächlichenGegebenheitenentsprochenhaben,
fernersoll eszu Unregelmäûigkeitenbeider Ausgabeder für die Wahl
erforderlichen Wählerkartengekommen sein.Die Wahl selbstverlief
weitgehendruhig.

Vor demgeschildertenHintergrund kannnachEinschätzung der Bun-
desregierung nicht von einem korrekten Wahlverlauf ausgegangen
werden. Die Opposition in Togo hat eine gerichtlichePrüfung des
Wahlergebnissesangestrengt.

Aus Sicht der Bundesregierung kommt esnun darauf an, dassTogo
seineinnere politische Spaltungüberwindetund ein ernsthafterund
kontinuierlicher Dialog aller gesellschaftlichenGruppen und politi-
schenKräfte geführtwird.
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8. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Aus welchen Gründen hat die Bundesregie-
rung denBeschlussder EU-Auûenminister,die
Aussetzungder politischenMaûnahmengegen
Kuba um ein Jahr zu verlängernund den Dia-
log mit dem Diktator Fidel Castro fortzufüh-
ren, mitgetragen, nachdem noch immer in
Kuba ¹Hunderte politischer Oppositioneller
und Regimekritiker unter menschenunwürdi-
genBedingungenªinhaftiert sind und ¹grund-
legendeFreiheitenwie Presse-,Meinungs-und
Versammlungsfreiheit mit Füûen getretenª
werden(vgl. Pressemitteilung der Internationa-
len Gesellschaft für Menschenrechte vom
15.Juni 2005)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 6. Juli 2005

Die Bundesregierung teilt Ihre Besorgnisbezüglichder Menschen-
rechtslagein Kuba.

Bundesminister JosephFischer hat auf der SitzungdesRatesAllge-
meine Angelegenheitenund Auûenbeziehungen (RAA) am 13.Juni
2005unmissverständlich klargestellt,dassdasZiel der EU-Politik ge-
genüberKuba seinmüsse,die Demokratisierung desLandessichtbar
voranzubringen und deswegengreifbare Ergebnisseim Bereich der
Menschenrechte,vor allemder FreilassungweitererpolitischerGefan-
gener,notwendigseien.

Der Bundesregierung ist esgelungen,in den Ratsschlussfolgerungen
eine bis Juni 2006durchzuführende erneuteÜberprüfung der im Ja-
nuar 2005 erfolgten Suspendierungder Sanktionenvom Juni 2003
festzuschreiben und damit die ± von einer Mehrheit des RAA ge-
wünschte± De-facto-Aufhebung der Sanktionenzu verhindern. Der
aktuelleBeschlusssetzteinenklaren Akzent auf die Belangeder Op-
position und der Zivilgesellschaft und formuliert unmissverständliche
Kritik an der kubanischenRegierung.Er stellt eineVerschärfungge-
genüberden Ratsschlussfolgerungenvom 31.Januar2005und damit
einenErfolg der deutschenBemühungenum einekritischereGangart
gegenüberKuba dar. Diesspiegeltsichin folgendenPunktenwider:

· Der kritischeDialog mit der kubanischenRegierungsoll auf greif-
bare Resultatebei der Wahrung der Menschenrechte und dem
Fortschritt der Demokratisierungausgerichtetsein.Alle hochrangi-
gen politischenBesucheraus EU-Staaten werdenverpflichtet, die
Menschenrechtsthematik gegenüberder kubanischenRegierung
anzusprechen.

· Der Dialog beruht auf den Prinzipien der Reziprozität zwischen
EU und Kuba und der Gleichbehandlung aller EU-Staatendurch
Kuba. Ein erneutes¹Einfrierenª der EU-Botschaften würdeanalo-
gesHandeln gegenüberkubanischenBotschaftenin der EU nach-
sichziehen.
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· Die kubanischeRegierungwird zur bedingungslosen Freilassung
aller politischen Gefangenen und zur Respektierung von Mei-
nungs-und Versammlungsfreiheitaufgerufen.

· Die Ausweisung von europäischenParlamentariern und Journalis-
ten im Umfeld desDissidententreffen ¹Assambleapara Promover
la SociedadCivilª (Mai 2005)wird als¹inakzeptabelªverurteilt.

· Erfolg und Notwendigkeit des regelmäûigenDialogs mit opposi-
tionellenKräften und der erweitertenZivilgesellschaft werdenher-
vorgehobenund eineVertiefungangekündigt.

Die Einigkeit der EU-Partner bei diesenkritischen Punkten ist eine
entscheidendeVoraussetzung für eine kohärente EU-Politik gegen-
überKuba.

9. Abgeordnete
Kristina
Köhler
(Wiesbaden)
(CDU/CSU)

Welche Informationen hat die Bundesregie-
rung über die Gröûenordnung des illegalen
Verkaufsvon Adolf Hitlers ¹Mein Kampf ª in
der Türkei?

Antwort des Staatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 19. Mai 2005

Nach Informationen der Bundesregierungwird Adolf Hitlers ¹Mein
Kampfª in der Türkei derzeit von 13 Verlagenherausgegeben. Die
türkischen Behördenhaben den Vertrieb von ¹Mein Kampfª nicht
verboten.Die Verkaufszahlen für 2003bis 2005liegennachSchätzun-
gen insgesamtbei bis zu 50000 Exemplaren. Das Buch befand sich
von Anfang März bis Anfang April 2005auf einer türkischenBestsel-
lerliste, die alle Bücher verzeichnet,von denen mehr als 1000 bis
2000Exemplarewöchentlichverkauftwurden.In aktuellenBestseller-
listen, die die Verkaufszahlen in den gröûten Buchhandelsketten der
Türkei erfassen,ist ¹Mein Kampfª nicht mehraufgeführt.

10. Abgeordnete
Kristina
Köhler
(Wiesbaden)
(CDU/CSU)

Welchen auûenpolitischen Handlungsbedarf
sieht die Bundesregierungangesichtsder Ver-
kaufszahlenvon Adolf Hitlers ¹Mein Kampf ª
in der Türkei im Jahr2005?

Antwort des Staatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 19. Mai 2005

Die Bundesregierung hat dasThemaim Rahmender bilateralenKon-
sultationenauf Staatssekretärsebenebereitsam 10.März 2005gegen-
über der türkischenRegierungangesprochen.In engemKontakt mit
der Bundesregierung prüft im Übrigen die BayerischeStaatsregierung
alsInhaberinder Urheberrechte an ¹Mein Kampfª die Möglichkeiten
eines rechtlichen Vorgehens gegen die Verbreitung von ¹Mein
Kampfª in der Türkei, wie siediesauchbei der Verbreitung in ande-
ren Staaten unternimmt. Das Urheberrecht dient dem Freistaat
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Bayern in jahrzehntelanger Übung als Mittel, um unter Mitwirkung
desAuswärtigenAmts die VerbreitungnationalsozialistischenSchrift-
guts und insbesonderevon ¹Mein Kampfª im Ausland zu unterbin-
den.Die Entscheidungüber ein gerichtlichesVorgehenliegt dabeibei
der BayerischenStaatsregierung.

11. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung die angebli-
che Bereitschaftder Türkei, zwecksAufarbei-
tung des Genozidsan den Armeniern in den
Jahren 1915/1916 eine bilaterale Experten-
kommission einzuberufen, was von armeni-
scherSeitedementiertwird (Quelle:Deutsche
Welle vom 14.April 2005), und welche Er-
kenntnissebesitztdie Bundesregierungbezüg-
lich einer Veränderungder armenischenPoli-
tik in Bezugauf die RegionBerg-Karabach?

Antwort des Staatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 27. April 2005

Die Bundesregierungvertritt die Auffassung,dassdie Bewältigung
der Vergangenheitin ersterLinie Sacheder beidenbetroffenenLän-
der Armenien und Türkei ist. Siebegrüûtalle Initiativen, die der Auf-
arbeitungder tragischenEreignissevon 1915bis 1917dienenund hat
stetserkärt, dasseine Bewertungder ErgebnissedieserForschungen
durch die Historiker und Völkerrechtler unternommenwerdensollte.
Der Vorschlag zur Einrichtung einer gemeinsamen türkisch-arme-
nischenHistorikerkommissionkönnte dahereinenBeitragzur Aufar-
beitungder Geschichteleisten.

Im Frühjahr 2004 wurde durch Vermittlung der Ko-Vorsitzenden
(USA, Frankreich,Russland)der OSZE-Minsk-Gruppe ein neuerGe-
sprächsprozess zwischenArmenien und Aserbaidschan angestoûen.
Im Rahmen dieses¹Prager Prozessesªfinden regelmäûige Treffen
zwischenden Auûenministern Armeniens und Aserbaidschans statt.
Die Bundesregierung ermutigt beide Länder, diesenDialogprozess
fortzuführen und setztsich weiterhin aktiv für eine friedliche Lösung
desBerg-Karabach-Konflikts ein.

12. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung die jüngs-
ten ¾uûerungendestschechischenStaatspräsi-
dentenVaclavKlaus, der die Vertreibungvon
rund 3 Millionen Sudetendeutschenals ¹prä-
ventive Maûnahmeª bezeichnet hat, die das
EntsteheneinesneuenKriegesverhindernsoll-
te (Quelle:dpa vom 6. Juni 2005),und washat
die Bundesregierung unternommen, um ihre
Position gegenüberder tschechischenSeitezu
verdeutlichen?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 6. Juli 2005

Die oben zitierte ¾uûerung des tschechischenStaatspräsidenten
Vaclav Klaus stammt auseinem Namensartikel, den Staatspräsident
VaclavKlaus am 6. Juni 2005alsunmittelbareReaktionauf einenAr-
tikel destschechischenHistorikers Mandler in der tschechischenZei-
tung ¹Mlada fronta dnesª veröffentlicht hat. Darin beschreibtStaats-
präsident Vaclav Klaus die damaligetschechoslowakische Sicht der
Geschehnisse; daraufbeziehtsichauchdasZitat. BereitsAnfang 2003
hatte Staatspräsident Vaclav Klaus die Vertreibung als aus heutiger
Sicht¹nicht akzeptableTatª bezeichnet.

Der Artikel, der wiederumvon Mandler nicht unwidersprochenblieb,
ist Teil einer in Tschechienheute öffentlich geführtenDebatte über
die Ereignisseder Kriegs-und unmittelbarenNachkriegszeitund kann
damit zur innertschechischenAufarbeitung der Vergangenheitbeitra-
gen.Staatspräsident VaclavKlaus sagtin seinemArtikel explizit, dass
er nicht die Absichthabe,¹etwaszu beschönigen oderdasganzeKon-
glomerat in vielem tragischer und menschlich sehr schmerzlicher
Ereignissezu verteidigenª. Er verurteilt ausdrücklichdasPrinzip der
Kollektivschuld, beruft sich jedoch auf die Zustimmung der Sieger-
mächte.

Die Bundesregierungist ± wie alle Bundesregierungenvor ihr ± wei-
terhin der Auffassung,dassdie Vertreibung völkerrechtswidrig war.
DieseHaltung ist der tschechischenSeitebekannt.

13. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
die in einem Rechtsgutachten im Auftrag des
DeutschenBundestagesformuliertenErgebnis-
se,wonachdie Erklärung desBundeskanzlers
zu den EigentumsansprüchenDeutschervom
1. August 2004 in Warschau völkerrechtlich
unwirksam ist und wonach die Eigentumsan-
sprücheauchvor der Erklärung, wederdurch
den Überleitungsvertrag, noch durch Zeitab-
lauf oder durch innerstaatliche Erfüllung erlo-
schen waren, erheblich von dem Gutachten,
welchesdie Bundesregierung gemeinsammit
der polnischenRegierungbeauftragt hat, ab-
weichen, und welche Auffassung vertritt die
Bundesregierung nunmehr zum Fortbestand
deutscherEigentumspositionen?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 5. Juli 2005

Das von Ihnen angesprocheneGutachten von Prof. Eckart Klein
(Potsdam)gibt ausweislichdesdem GutachtenvorangestelltenDeck-
blatts ¹nicht die AuffassungdesDeutschenBundestages,einesseiner
Organe oder der Bundestagsverwaltungwieder. Vielmehr liegt das
Gutachtenin der ausschlieûlichenfachlichenVerantwortungdesVer-
fassers.ª
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Die Bundesregierung hat erklärt, dasssiedie Ansicht der unabhängi-
gen Rechtsexperten Prof. JochenA. Frowein (Heidelberg)und Prof.
Jan Barcz (Warschau)teilt, nach der Individualansprüche deutscher
Staatsangehöriger wegen der Enteignungenin Zusammenhang mit
demZweitenWeltkrieg wedernachVölkerrechtnochnachdeutschem
oder polnischemRecht bestehen(vgl. Antwort des Staatssekretärs
JürgenChrobog vom 22.November 2004 auf Ihre Frage4 auf Bun-
destagsdrucksache15/4295).Die Bundesregierunghält an dieserAuf-
fassungfest.

14. Abgeordneter
Dr. Andreas
Pinkwart
(FDP)

Wie hoch wäre der zu zahlendedeutscheBei-
trag an den EU-Haushalt für die Jahre 2007
bis 2013jeweilsin Jahrendargestelltunter Zu-
grundelegungeinesEU-Bruttonationaleinkom-
mens(BNE) von 1 Prozentbzw.1,26Prozent?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 20. April 2005

Die nationalen Abführungen an den EU-Haushalt beziehen sich
grundsätzlichnur auf die Gesamtsumme der Zahlungsermächtigun-
gen.Die in der FragegenanntenProzentzahlenbeziehensichdagegen
auf Verpflichtungsermächtigungen.

Der Kommissionsvorschlag (mit Verpflichtungsermächtigungenin
Höhe von 1,26Prozent des EU-Bruttonationaleinkommens) enthält
eine Diskrepanz zwischenZahlungenund Verpflichtungen in Höhe
von rd. 100Mrd. Euro. Weder im Falle desKommissionsvorschlags
nochfür denVorschlagder Bundesregierung, die Ausgabenauf 1 Pro-
zentdesEU-Bruttonationaleinkommens zu begrenzen,ist bekannt,in
welchemUmfang die veranschlagtenVerpflichtungenauchtatsächlich
zur Auszahlungkommen.Daher könnenzu demzu erwartendenjähr-
lichen deutschenBeitrag an den Bruttoleistungen des EU-Haushalts
keinepräzisenAngabengemachtwerden.

Im Übrigen verweiseich auf die Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU, Bundestagsdrucksache
15/5009vom 4. März 2005.Es wird insbesondereauf die Antworten
zu denFragen18und 21hingewiesen.

15. Abgeordneter
Matthias
Sehling
(CDU/CSU)

Trifft eszu,dassim AuswärtigenAmt (AA) im
Jahr 2004 bekannt war, dassder ukrainische
Lebenspartner eines Mitarbeiters der Deut-
schen Auslandsvertretung in Minsk im Dro-
genhandelaktiv und deswegenin Weiûruss-
land verurteilt wurde, und wenn ja, inwieweit
hat die Bundesregierung bzw.dasAA, sichfür
den Lebenspartnervor oder nach einer even-
tuellenVerhaftungeingesetzt?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 1. Juli 2005

Es trifft zu, dassder ukrainische Lebenspartner einesMitarbeitersder
deutschenAuslandsvertretungin Minsk/WeiûrusslandwegenDrogen-
besitzes(nicht: Drogenhandels) zu einer Haftstrafe verurteilt worden
ist. DasAuswärtige Amt bittet um Verständnis,dassessichausGrün-
den der Personalfürsorge und des Persönlichkeitsschutzesnicht zu
Einzelheiten einschlieûlichder von der Bundesregierung in diesem
Kontext ergriffenen Maûnahmenäuûernkann.

16. Abgeordneter
Matthias
Sehling
(CDU/CSU)

Gab esPresseberichte in Weiûrusslandin der
Zeit um den3. Oktober 2004zu demerfragten
Fall, und wennja, wie wurdendieseUmstände
an der deutschenBotschaftim weiûrussischen
Inland gerechtfertigt?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 1. Juli 2005

In denweiûrussischenMedien ist überdenFall berichtetworden.Die
deutscheBotschaftin Minsk hat dazu ausGründen der Personalfür-
sorgenicht Stellunggenommen.

17. Abgeordneter
Matthias
Sehling
(CDU/CSU)

Wie wird üblicherweisemit Mitarbeitern im
AA umgegangen,die im VerdachtdesDrogen-
missbrauchsstehen,und wie wurde± solltedie
erste Teilfrage der erstenFrage mit ¹Jaª be-
antwortet sein ± überprüft, ob der genannte
Mitarbeiter auch mit dem Drogengeschäft
oder -konsum berührt ist, bevor er versetzt
wurde?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 1. Juli 2005

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im VerdachtdesDrogen-
missbrauchsstehen,gibt esein abgestuftesVerfahren,dasbis zu dis-
ziplinarischenMaûnahmen und dienst-bzw. arbeitsrechtlichen Schrit-
ten führenkann.

Im Übrigen besteht im Auswärtigen Amt eine psychosozialeBera-
tungsstelle,die alsReaktionauf die besonderenBelastungssituationen
desAuswärtigen Diensteseingerichtet wurde und den Mitarbeiterin-
nenund Mitarbeitern auchbei Alkohol- und DrogenproblemenHilfe-
stellungleistet.

Im Hinblick auf den zweitenTeil der Fragewird auf die Antwort zu
Frage15verwiesen.
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18. Abgeordneter
Matthias
Sehling
(CDU/CSU)

In wie vielen Fällen trifft eszu, dasshomose-
xuelle(nicht-deutsche)Partner von Botschafts-
mitarbeitern im BesitzeinesDienstpassessind,
und werden heterosexuelle(nicht Ehe-)Part-
ner von Botschaftsmitarbeitern gleichberech-
tigt behandelt?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 1. Juli 2005

EingetrageneLebenspartnervon in dasAuslandversetztenMitarbei-
terinnenund Mitarbeitern desAuswärtigenAmts sind seit Inkrafttre-
ten desLebenspartnerschaftsgesetzesEhepartnern insoweit gleichge-
stellt, als für sieunter dengleichenVoraussetzungender Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift über die Ausstellung amtlicher Pässeder Bun-
desrepublikDeutschland(AVVaP) Diplomatenpässeausgestelltwer-
den.StatistischeZahlenangaben dazuwerdennicht erhoben.

Sonstige Lebensgefährten reisen, wenn sie Beschäftigtebegleiten,
grundsätzlichmit normalemReisepass.In Ausnahmefällen, in denen
eineEinreiseder Partner im betreffendenGastlandandersnicht mög-
lich ist, werden Dienstpässeausgestellt.Auch dabei wird nicht zwi-
schenhetero-und homosexuellen Beziehungenunterschieden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern

19. Abgeordneter
Reinhard
Grindel
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung die Höchstzahlvon
7100Fällenfür die Vorruhestandsregelungfür
Beamte der Deutschen Bahn AG aufzusto-
cken, und wenn ja, wie viele zusätzlicheFälle
sollen zu den bisherigenBedingungenermög-
licht werden?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 7. Juli 2005

Nein.

20. Abgeordneter
Reinhard
Grindel
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung ¾nderungenan der
bis zum Jahr 2009 geltendenRegelung zur
Altersteilzeit für Bundesbeamte, und wenn ja,
welche?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 7. Juli 2005

Die Altersteilzeit für Bundesbeamtinnenund Bundesbeamtewurde
Anfang 2005im RechnungsprüfungsausschussdesDeutschenBundes-
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tageserörtert. Aufgrund der längerfristigenfinanziellen Auswirkun-
gen auf den Bundeshaushaltinsbesonderebei der Inanspruchnahme
von Ersatzplanstellen und angesichtsder demographischen Entwick-
lung hat der Rechnungsprüfungsausschussdie Bundesregierung auf-
gefordert, die Altersteilzeit ab dem 1. Januar 2005 einzuschränken.
Diesesist erfolgt durch Rundschreiben des Bundesministeriums des
Innern und des Bundesministeriums der Finanzen. Danach ist seit
1. Januar 2005 die Altersteilzeit für die Altersgruppe der 55- bis
59-Jährigeneingeschränkt. Ausgenommen sind schwer behinderte
Beschäftigteund Stellenabbaubereichein der Bundesverwaltung.

Die entsprechende gesetzliche¾nderungder Altersteilzeitenthältder
vom Bundeskabinett am 15.Juni 2005 verabschiedeteEntwurf des
Strukturreformgesetzes(Artikel 2 §77 Bundesbeamtengesetz-E).Die
Neuregelungsieht vor, dassAltersteilzeit auf Antrag ab dem 60.Le-
bensjahrgewährtwerdenkann.

21. Abgeordneter
Dr. Peter
Jahr
(CDU/CSU)

Wie viele Bürgerinnenund Bürger ausNicht-
EU-Staatenbesuchenjährlich auf der Grund-
lage von Besuchsvisa die Bundesrepublik
Deutschland, und wie viele der eingereisten
Bürgerinnen und Bürger aus Nicht-EU-Län-
dern verlassendie Bundesrepublik Deutsch-
landnicht rechtzeitigbzw.haltensichnachAb-
lauf der Visa noch missbräuchlichin Deutsch-
landauf?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 7. Juli 2005

Im Jahr 2004habendeutscheAuslandsvertretungen2045481 Schen-
gen-Visader KategorieC (so genannteBesuchsvisa)erteilt. Diese
Zahl entsprichtjedochnicht genauder Anzahl der Drittstaatsangehö-
rigen,die in diesemJahr die Bundesrepublik Deutschlandbesuchtha-
ben. Gründe hierfür sind vor allem, dassInhaber von Visa teils die
Reisenicht tatsächlichantreten,dassauchVisa zur mehrfachenEin-
reiseausgestelltwerden,sodassbei der Zahl mehrfacheBesuchenicht
berücksichtigtwerden,und dassdie Einreisevisumpflichtiger Staats-
angehöriger in die Bundesrepublik Deutschlandauchmit Visaanderer
Schengen-Staatenmöglich ist. Eine allgemeinestatistischeErfassung
der Personen,die auf der Grundlagevon Besuchsvisain die Bundesre-
publik Deutschlandeinreisen,findet nicht stattund wäreauchdeshalb
nicht durchführbar,weil an den kontrollfreien Schengen-Binnengren-
zeneineErhebungnicht möglichist.

Die Zahl der visumpflichtigen Besucher,die die Bundesrepublik
Deutschlandnicht rechzeitig verlassen,wird statistischnicht beson-
derserhobenund kanndahernicht genanntwerden.

22. Abgeordneter
Dr. Peter
Jahr
(CDU/CSU)

Wie und auf welcheArt und Weisewerdendie
Ein- bzw. Ausreisebewegungen für Nicht-EU-
Bürgerregistriertund kontrolliert?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 7. Juli 2005

Die Regelungenzur Ein- und Ausreisekontrolle mit Bezugauf den
Schengen-Raumfallen allein in die Zuständigkeitder Europäischen
Union. Die europäischenBestimmungenseheneine Registrierung
von Ein- und Ausreisennicht vor. Wenn ausnahmsweiseund ausbe-
sonderemAnlass eine personenbezogene Ausschreibung zur grenz-
polizeilichenBeobachtungim SchengenerInformationssystemoder in
einer entsprechendennationalenDatenbankverzeichnetist, wird die
Einreiseoder die Ausreisedurch eineMitteilung an die ausschreiben-
de Behörderegistriert. Zu AngehörigenandererStaatenals der EU-
und EWR-Staatenund der Schweizist ± mit sehrengenAusnahmen±
vorgesehen,dassim mitgeführten Reisedokument(z.B. dem Reise-
pass)ein Einreisekontrollstempelangebrachtwird, ausdem der Tag
und der Ort der Einreisehervorgehen. Fehlt ein solcherStempelund
wird diesbei einer Kontrolle festgestellt, müssendie zuständigenBe-
hörden einen entsprechendenNachtrag im Reisedokumentvorneh-
men, wenn Tag und Ort der Einreisenachgewiesenwerden.Anhand
desdurch den Stempeloder denNachtragnachgewiesenenTagesder
Einreisekann, insbesondere bei der Ausreise, kontrolliert werden,ob
der zulässigeZeitraum desAufenthaltesüberschrittenwordenist. Zu-
demist auch± wiederummit sehrengenAusnahmen± bei jederAus-
reiseein Kontrollstempel anzubringen.DieseRegelungengeltenein-
heitlich in allenSchengen-Staaten.

23. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

In welcherForm hat die Bundesregierung im
Hinblick auf das erklärte Ziel ¹schlanker
Staatª sachlich/fachliche Aufgabenkritik vor-
genommenund mit welchemErgebnis?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 5. Juli 2005

Der ¹schlankeStaatªgehörtnicht zu denerklärtenZielender Bundes-
regierung.Bereits1998,zu Beginn der 14.Legislaturperiode, hat die
Bundesregierung mit dem Modernisierungsprogramm ¹Moderner
Staat± Moderne Verwaltungª einenParadigmenwechselzum Leitild
des¹Aktivierenden Staatesªvollzogen.Mit ihm wird einenotwendige
neue Verantwortungsteilung zwischenStaat und Gesellschaftange-
strebt.

Eine Bilanz der dazuerzieltenErgebnisseist dem¹Fortschrittsbericht
2005desRegierungsprogrammsModerner Staat± Moderne Verwal-
tungª von Juni 2005zu entnehmen(www.staat-modern.de).

24. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Wie viele der illegalenDoppelstaatlerausder
Türkei habensich nach Kenntnis der Bundes-
regierung in welchen Bundesländernauf die
Fragebogenaktion zurückgemeldet (Angaben
bitte nach Bundesländernaufgeschlüsselt in
Prozentangaben), und waswird die Bundesre-
gierung jetzt unternehmen, damit die Türkei
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entgegenihrer bisherigenHaltung die Listen
der Wiedereinbürgerungenseit dem 1. Januar
2000herausgibt?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 5. Juli 2005

Die überwiegendeZahl der Länder führt im Vorfeld anstehenderBun-
destags-bzw. Landtagswahlen eigeneFragebogenaktionen durch. Sie
folgen damit dem BeispielNordrhein-Westfalens,dessenAbfrage vor
der Landtagswahl am 22.Mai 2005 eine Rücklaufquote von 94Pro-
zent ergab.Von den mehr als 74000 in Nordrhein-Westfalenange-
schriebenen Personen haben 70400 geantwortet, knapp 4000
(5,6Prozent)gabenan, dasssiewiederdie türkischeStaatsangehörig-
keit angenommenhaben.

Da die Befragungsaktionen in den verschiedenen Ländern zum Teil
noch laufen, liegender Bundesregierung noch keine endgültigenEr-
gebnisseder in der Verantwortung der Länderbehördendurchgeführ-
ten Abfragen vor. Es zeichnetsich jedochein Trend zu hohenRück-
laufquotenab.

Der BundesministerdesInnern hat demtürkischenInnenministermit
Schreibenvom 10.Juni 2005einenEntwurf einer bilateralenVerein-
barung über den gegenseitigenInformationsaustauschbei Einbürge-
rungen übersandt.Dem werdenDelegationsgesprächeauf der Fach-
ebenefolgen.

25. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Wie hat sich dasVerhältnisvon Asylanträgen
und Abschiebungen von Asylbewerbernseit
1998entwickelt,und wie viele Flüchtlinge,die
überein ärztlichesGutachtenverfügen,dasbe-
stätigt, dass sie Opfer von Folter geworden
sind, wurden seit 1998 in ihre Heimat- und
Verfolgungsländerabgeschoben?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 4. Juli 2005

Asylbewerber werdengrundsätzlich nicht abgeschoben.

Die Anzahl von Personen,die nach rechtskräftigemnegativenAb-
schlussdes Asylverfahrens aus Deutschland abgeschoben worden
sind, wird von Bundesbehörden statistischnicht gesonderterfasst.
Gleichesgilt für abgeschobene Personen,die über ein ärztlichesGut-
achtenverfügen,das bestätigt,dasssie Opfer von Folter geworden
sind.Erkenntnissedarüber,ob die für die Abschiebungen zuständigen
Bundesländer derartigeErhebungen durchführen,liegender Bundes-
regierungnicht vor.
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26. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie vieleFälle tatsächlicheroderzu vermuten-
der rechtsextremer und fremdenfeindlicher
Straftaten sind der Bundesregierung im Mai
2005 bekannt geworden(bitte nach Ländern
auflisten)?

27. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie viele Personenwurden durch rechtsextre-
me und fremdenfeindliche Straftaten geschä-
digt (bitte nachLändernauflisten)?

28. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie viele Personen wurden wegen rechts-
extremerund fremdenfeindlicher Straftatenim
Monat Mai 2005 festgenommen(bitte nach
Ländernauflisten)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 5. Juli 2005

Vorbemerkung

Die im FolgendenaufgeführtenZahlenkönnensichinfolgevon Nach-
meldungender Länder noch verändernund stelleninsofernkeineab-
schlieûendenWertedar.

Zu Frage26

Im Monat Mai 2005wurdeninsgesamt983politisch rechtsmotivierte
Straftaten,darunter 62 Gewalttatenund 720 Propagandadelikte er-
fasst.

Bei 136 Straftaten, darunter 33 Propagandadelikte und 20 Gewalt-
taten,konnteein fremdenfeindlicherHintergrund festgestelltwerden.

Verteilung± PolitischmotivierteKriminalität ± rechts

Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

BB 12 73

BR 3 96

BW 2 55

BY 1 69

HB 0 11

HE 1 26

HH 1 12

MV 0 11

NI 14 95
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Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

NW 8 187

RP 1 11

SH 0 13

SL 3 10

SN 12 193

ST 3 55

TH 1 4

Summe 62 921

Verteilung ± Politisch motivierte Kriminali tät ± rechtsmit fremden-
feindlichemHintergrund

Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

BB 1 7

BR 1 3

BW 2 9

BY 0 10

HB 0 4

HE 1 3

HH 0 3

MV 0 2

NI 4 24

NW 3 36

RP 0 2

SH 0 2

SL 3 2

SN 5 2

ST 0 7

TH 0 0

Summe 20 116

Zu Frage27

Im Monat Mai 2005wurdeninsgesamt57PersoneninfolgeStraftaten
der ¹Politisch motiviertenKriminalit ät ± rechtsª geschädigt, darunter
15PersonenausfremdenfeindlichemHintergrund.
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Bundes-
land

Anzahlder geschädigten
Personen

¹Politisch motivierte
Kriminalit ät ± rechtsª

Anzahlder geschädigten
Personen

¹Politisch motivierte
Kriminalit ät ± rechts

mit fremdenfeindlichem
Hintergrundª

BB 21 1

BR 2 2

BW 2 2

BY 0 0

HB 0 0

HE 0 0

HH 1 0

MV 0 0

NI 8 0

NW 3 2

RP 0 0

SH 0 0

SL 2 2

SN 10 6

ST 8 0

TH 0 0

Summe 57 15

Zu Frage28

Zu den im Monat Mai 2005erfassten983politisch rechtsmotivierten
Straftaten wurden insgesamt 750 Tatverdächtigeermittelt und 120
Personenwurden festgenommen. In einemFall wurde Haftbefehl er-
lassen.

Im Zusammenhang mit den für Mai 2005 gemeldeten136 politisch
rechts motivierten Straftaten mit fremdenfeindlichem Hintergrund
wurden112 Tatverdächtige ermittelt und 18 Personenwurden festge-
nommen.In keinemFall wurdeHaftbefehlerlassen.

Verteilungder ermitteltenTatverdächtigenund festgenommenenPer-
sonenim Bereich¹Politisch motivierte Kriminali tät ± rechtsª

Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

BB 102 19 0

BR 52 7 0

BW 11 5 0

BY 39 7 0
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Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

HB 8 1 0

HE 12 0 0

HH 7 0 0

MV 14 0 0

NI 70 2 0

NW 170 71 0

RP 17 1 0

SH 8 1 1

SL 20 0 0

SN 141 3 0

ST 60 3 0

TH 19 0 0

Summe 750 120 1

Verteilungder ermitteltenTatverdächtigenund festgenommenenPer-
sonenim Bereich¹Politisch motivierte Kriminalität ± rechtsmit frem-
denfeindlichemHintergrundª

Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

BB 6 1 0

BR 2 1 0

BW 6 5 0

BY 6 0 0

HB 8 1 0

HE 5 0 0

HH 2 0 0

MV 1 0 0

NI 24 0 0

NW 39 10 0

RP 5 0 0

SH 0 0 0

SL 5 0 0

SN 0 0 0

ST 3 0 0

TH 0 0 0

Summe 112 18 0
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29. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Trifft eszu, dassden in der Personenkontrolle
auf Flughäfen beschäftigtenMitarbeiterinnen
und Mitarbeitern keine Kenntnissevermittelt
werden,auf welcheHilfsmittel oder auchKör-
perersatzstücke behinderte Menschen zur
selbstbestimmten Nutzung der Flughafenein-
richtungen notwendig angewiesensind, wenn
ja, wie begründetdie Bundesregierungdiesen
Umstand?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 6. Juli 2005

Nein.

30. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Wie ist der Standder Umsetzungdesim März
2005 in Enschedeunterschriebenen Vertrages
über die polizeiliche Zusammenarbeit zwi-
schenDeutschlandund denNiederlanden,ins-
besonderebezüglich Standort und Startzeit-
punkt der zu errichtendengemeinschaftlichen
Verbindungseinheitenund Polizeiwachen?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 4. Juli 2005

Der ¹Vertrag zwischender Bundesrepublik Deutschlandund demKö-
nigreich der Niederlandeüber die grenzüberschreitende polizeiliche
Zusammenarbeit und die Zusammenarbeitin strafrechtlichen Angele-
genheitenª ist am 2. März 2005 in Enschedeunterzeichnet worden.
Das Bundesministeriumdes Innern und das Bundesministerium der
Justizbereitenzurzeit in gemeinsamerFederführungdie Ratifizierung
desVertragesvor. Er soll ± auchmit Blick auf die Fuûballweltmeister-
schaft2006± soschnellwie möglichin Kraft treten.Am 19.Mai 2005
fand ein erstesGesprächauf Ebeneder Generaldirektoren bzw.Abtei-
lungsleiterPolizei von Deutschlandund der Niederlandezur Umset-
zungdesVertragesin die Praxisstatt.

Der Vertrag gestattetden Vertragsstaaten,gemischtbesetzteDienst-
stelleneinzurichten (Artikel 24).Anzahl,Sitzund weitereEinzelheiten
sind durch eine gesondertebilaterale Vereinbarungzu regeln (Arti-
kel 24 Abs.5). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine Vorschläge
vom Königreich der Niederlandesowievon denBundesländernNord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen bekannt,solcheDienststellenauf-
grunddesVertrageseinzurichten.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

31. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Welche Absichten verfolgt die Bundesregie-
rung kurz-und mittelfristig mit demKasernen-
geländein Bad Bodenteichnach dem Abzug
des Bundesgrenzschutzes,und gibt es Bestre-
bungen, dieses Gelände wieder durch den
Bundzu nutzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 6. Juli 2005

Der Bundesgrenzschutz hatte bereits1999 die Nutzung der Liegen-
schaft Bad Bodenteichaufgegeben,sodassdas Land Niedersachsen
Nutzer desehemaligenKasernengeländesin Bad Bodenteichist. Das
GrenzschutzpräsidiumNord hat allerdingskürzlich seinerneutesInte-
resseander Nutzungder Liegenschaftbekundet.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgabenist bestrebt,mit den Ver-
tretern desGrenzschutzpräsidiumsNord in Bad Bramstedtund dem
NiedersächsischenMinisterium für Inneres und Sport in Hannover
nochim Juli Gesprächezu führen, inwieweiteineNutzung desGelän-
desdurchdenBundesgrenzschutzmöglichist.

32. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Trifft eszu, dassin den im Jahr 2004neu bei-
getretenenEU-Staaten, beispielsweisePolen,
Sonderwirtschaftszonendeklariert werdenund
dadurch sich ansiedelndeUnternehmen voll-
ständig von der Unternehmenssteuerbefreit
werdenkönnen?

33. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Entspricht die Deklarierung von Sonderwirt-
schaftszonenzur Wirtschaftsansiedlung den
europäischenRichtlinien?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 3. Mai 2005

1. Im Zeitpunkt desBeitritts bestehendesteuerlicheBegünstigungen:

Im Beitrittsvertragwurdenmit einigenLändern Übergangsregeln zur
Wettbewerbspolitik vereinbart. Das heiût, dasssteuerlicheBegünsti-
gungenan Unternehmen, die vor dem Ende der Beitrittsverhandlun-
genzugesagtwaren,noch einigeJahreübergangsweise weitergewährt
werdenkönnen,z.B. laufen für Polen und Ungarn dieseÜbergangs-
fristenspätestens2011aus(gestaffelt nachSektoren).
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2. Ab Beitritt:

Ab Beitritt gilt für Sonderwirtschaftszonender Beitrittsländer dasglei-
cheRechtwie für alleRegionender EU. NeueBeihilfen,auchsteuerli-
cheVergünstigungen,müsstender GD 4 notifiziert und von ihr geneh-
migt werden.

34. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(fraktionslos)

Welchen Kostenanteil trägt die Bundesrepu-
blik Deutschland derzeit an den Stationie-
rungskostender auf deutschemBodenbefindli-
chen fremden Truppen aufgeschlüsseltnach
Herkunftsländern und Art der Kosten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 6. Juli 2005

Nach den völkerrechtlichen Verträgen,die im Einzelnendie Aufent-
haltsbedingungen sowiedie rechtlichenund finanziellenVerantwort-
lichkeitender Vertragsparteien regeln(NATO-Truppenstatutund Zu-
satzabkommen), tragendie ausländischenStreitkräfte die Kosten für
die Stationierungihrer Truppen in Deutschlandgrundsätzlich selbst.
Hierzu gehörennicht nur Sold und Bezügefür die Soldatenund das
zivile Gefolge,sonderngrundsätzlichauchdie Kosten für derenUn-
terbringung und Versorgung,für erforderliche Baumaûnahmen und
Löhne/Gehälter der zivilenArbeitskräfte.

Die Bundesrepublik Deutschlandträgt ± wie die anderenNATO-Staa-
ten auch, in denenfremde Streitkräfte stationiert sind ± lediglich be-
stimmte Verteidigungsfolgekostenund leistet in der Regel keine un-
mittelbarenZahlungenandie Streitkräfte.

Die Ausgaben,die dem Bund im unmittelbaren Zusammenhangmit
dem Aufenthalt von ausländischenStreitkräften in Deutschlandent-
stehen,werdenim Bundeshaushaltim Kapitel 0814 (ab Haushaltsjahr
2005;früher Kapitel 6009) ausgewiesen.Im Haushaltsjahr2004sind
hierfür rund 123Mio. Euro verausgabtworden.Davon entfallenrund
98Mio. Euro auf die US-Streitkräfte, ca. 16Mio. Euro auf die briti-
schenStreitkräfte und rund 9 Mio. Euro auf die übrigen alliierten
Streitkräfte.

35. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung, diejenigen
Grundstückezu behalten,die in der ¹Demo-
kratischen Bodenreformª von deutschenbe-
hördlichen Stellenkonfisziert wurden und im
Eigentum der Bundesrepublik Deutschland
stehen,oder beabsichtigtdie Bundesregierung,
dieseGrundstückeodereinigedavonzu veräu-
ûernund denErlös zu behalten?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 6. Juli 2005

Grundstücke,die im Beitrittsgebietzwischen1945und 1949im Zuge
der sogenanntenBodenreformenteignetwurden,werdenim Wesent-
lichen durch die Treuhandanstaltbzw. derenRechtsnachfolger priva-
tisiert. Teilweisegeschiehtdiesim RahmendesbegünstigtenFlächen-
erwerbsnach dem Ausgleichsleistungsgesetz,der auchden innerhalb
der Bodenreform Geschädigtenzugute kommt. Die Veräuûerungs-
erlöse der Treuhandanstalt bzw. deren Rechtsnachfolgern werden
u.a. nach den RegelungendesEntschädigungsgesetzesin Höhe von
3 Mrd. DM (ca.1,534Mrd. Euro) an denEntschädigungsfondsabge-
führt, ausdem die Entschädigungszahlungenan die Opfer von Entei-
gnungsmaûnahmen in der Sowjetischen Besatzungszone oder der
DDR geleistetwerden.

36. Abgeordneter
Klaus
Minkel
(CDU/CSU)

Wie hat sichdie jährlicheAnzahl von erstmals
gewährtenGrundförderfällen nachdemEigen-
heimzulagegesetz ± gesplittet nach Neubau,
Bestandserwerb, Genossenschaftsanteilesowie
Erweiterungund Ausbau± seitdemJahr 2000
biszumJahr2004entwickelt?

37. Abgeordneter
Klaus
Minkel
(CDU/CSU)

Wie hat sich die jährliche Anzahl der Förde-
rung durch erstmalsgewährteKinderzulagen
nach dem Eigenheimzulagegesetz± gesplittet
nach Neubau, Bestandserwerb, Genossen-
schaftsanteile sowie Erweiterung und Ausbau
± seitdemJahr 2000bis zum Jahr 2004entwi-
ckelt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. Juli 2005

Nach denErgebnissender Geschäftsstatistik für dasBearbeitungsjahr
2001 kann für dasJahr 2000 von folgendenFallzahlenausgegangen
werden:

· Anzahlder erstmaliggefördertenAnspruchsberechtigten
mit Grundförderung: 612000
davon
± Bestandserwerb 275000
± Neubau 297000
± Ausbau/Erweiterung 39000
± Genossenschaftsanteile 1000

· Anzahlder erstmaliggefördertenFällemit Kinderzulage
(mit einemodermehrerenKindern): 392000
davon
± Bestandserwerb 167000
± Neubau 196000
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± Ausbau/Erweiterung 28000
± Genossenschaftsanteile 1000

· Anzahlder erstmaliggefördertenKinder
mit Kinderzulagen: 670000.

Gegenwärtig erstelltdasBundesamtfür Bauwesenund Raumordnung
auf der Grundlage der vorliegenden Ländermeldungen aktualisierte
Auswertungenfür die Jahre2001bis2004.

In VorbereitungdesVermittlungsverfahrenszur Abschaffung der Ei-
genheimzulageim RahmendesHaushaltsbegleitgesetzes2004wurde
die Anzahl der Förderfälle zur Bezifferung der finanziellen Auswir-
kungenmit denLändervertreternund demBMVBW abgestimmt.

Für die Jahre2002und 2003kann jeweilsvon folgendenFallzahlen
ausgegangenwerden:

· Anzahlder erstmaliggefördertenAnspruchsberechtigten
mit Grundförderung: 370000
davon
± Bestandserwerb 200000
± Neubau 170000

· Anzahlder geförderten Kinder mit erstmaliggezahlten
Kinderzulagen: 480000.

Durch dasHaushaltsbegleitgesetz2004wurde die Eigenheimzulagen-
förderungum 30 Prozentfür Neufällezurückgeführt. Sowurdenu.a.
die Einkommensgrenze für die Inanspruchnahme und der Förder-
höchstbetrag für den Neubaugesenkt.Ausbautenund Erweiterungen
werdennicht mehr gefördert.Zukünftig wird von folgendenFallzah-
len ausgegangen(Antragsteller im jeweiligenJahr nachneuerRechts-
lage,d.h. ohneBerücksichtigungvon Vorzieheffekten):

· Anzahlder erstmaliggefördertenAnspruchsberechtigten
mit Grundförderung: 335000
davon
± Bestandserwerb(ohneAusbauund Erweiterung) 175000
± Neubau 160000

· Anzahlder geförderten Kinder mit erstmaliggezahlten
Kinderzulagen: 435000.

38. Abgeordneter
Ronald
Pofalla
(CDU/CSU)

WelchestaatlichenStellenhabenErkenntnisse
über die High-Yield-Investment-Programs
oder Private Placement genanntenhochren-
tierlichen Anlagenprogramme, soweit es sich
um legaleAnlagengeschäfte handelt,und wel-
chen Umfang haben diese Geschäfte in
Deutschland(vgl. Antworten desParlamenta-
rischen Staatssekretärsbeim Bundesminister
der Finanzen,Karl Diller, vom 15.September
2004auf meineschriftlichenFragen35 und 36
auf Bundestagsdrucksache15/3702)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 6. Juli 2005

Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) als der
zuständigenAufsichtsbehörde sind keineAnbieter von High Yield In-
vestmentPrograms oder Private Placementgenanntenhochrentier-
lichen Anlageprogrammenbekannt,die in Deutschlandüber eineLi-
zenzzum Erbringenvon Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen
verfügen.

39. Abgeordneter
Ronald
Pofalla
(CDU/CSU)

In welcher Währung und mit welchemMin-
destanlagenbetrag werdendieseGeschäftege-
tätigt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 6. Juli 2005

Nach Erkenntnissender BaFin werdendie Geschäftemit diesenAnla-
geprogrammen überwiegendin US-Dollar getätigt.Der Mindestanla-
gebetragbeträgtmeistzwischen1 und 100US-Dollar.

40. Abgeordneter
Ronald
Pofalla
(CDU/CSU)

Gibt es Rechtsvorschriften, die öffentlich-
rechtliche Einrichtungen wie zum Beispiel
Kommunengenerelldaranhindern,solcheGe-
schäftezum Zweck der Finanzierung kommu-
naler Projekte zu tätigen, und falls ja, welche
wärendies?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 6. Juli 2005

Kommunen und sonstigeöffentlich-rechtliche Körperschaften sind
nachdeneinschlägigengesetzlichenVorschriften zu einersorgfältigen
und vorsichtigenGeldanlageverpflichtet.Als Beispielsei§108Abs.2
Satz2 der Hessischen Gemeindeordnung genannt,wonachGemein-
den auf eine ausreichendeSicherheitbei Geldanlagenzu achtenha-
ben.DieseVoraussetzungdürfte bei einerGeldanlagein hochspekula-
tiven und meist betrügerischen High Yield Investment Programs
kaum erfüllt sein. Auûerdem stehenöffentlich-rechtlicheEinrichtun-
gen bei Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben unter staatlicherAuf-
sicht.

41. Abgeordneter
Heinz
Seiffert
(CDU/CSU)

Wie beurteiltdie Bundesregierung,dassgemäû
§7g Abs.7 Einkommensteuergesetz (EStG)
derjenigekein Existenzgründerist ± und damit
die Förderung der Ansparrücklage nicht nut-
zen kann ±, der Einkünfte auch in unerheb-
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lichem Maûe in den fünf Jahrenvor Betriebs-
gründung aus selbstständigerArbeit, laut §2
Abs.1 Nr. 2 EStG, erwirtschaftethat, auchim
Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Lage
und die Notwendigkeit der Neugründungen
von Unternehmen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 13. April 2005

Ansparabschreibungen nach §7g Abs.3ff. EStG ermöglichen die
Vorverlagerung von Abschreibungspotenzial in ein Wirtschaftsjahr
vor Anschaffungoder Herstellung einesbegünstigten Wirtschaftsgu-
tes.Mit Hilfe der Rücklage,die zu einer Steuerstundungführt, sollen
Mittel angespartwerdenkönnen,um demUnternehmendie Finanzie-
rung der Investition zu erleichtern (Bundestagsdrucksache12/4487,
S.33).

Bei den sog.Existenzgründern im Sinnevon §7g Abs.7 Satz2 EStG
geltenfür die Bildung und Auflösung der Ansparabschreibungenbe-
sondereRegelungen.Neben einem höherenRücklagenhöchstbetrag
(je Betriebmax.307000Euro statt154000Euro) und einemlängeren
Investitionszeitraum (5 Jahre statt 2 Jahre) haben die Existenzgrün-
derrücklageninsbesondereden Vorteil, dassbei einer ausbleibenden
oder nicht gleichwertigenInvestition kein Gewinnzuschlag nach §7g
Abs.5 EStG (6 Prozent je Wirtschaftsjahr desBestehensder jeweili-
gen Rücklage) anfällt Voraussetzung für den Existenzgründerstatus
i. S.v. §7g Abs.7 EStG ist u.a., dassder Steuerpflichtigeinnerhalb
der letztenfünf Jahrevor dem Wirtschaftsjahr der Betriebseröffnung
keine Gewinneinkünfte im Sinne des §2 Abs.1 Satz1 Nr. 1 bis 3
EStG (Einkünfte ausLand- und Forstwirtschaft, ausGewerbebetrieb
oder selbstständigerArbeit) erzielt hat (§7g Abs.7 Satz2 Nr. 1 zwei-
ter TeilsatzEStG). Das gilt auch bei geringfügigenGewinnen oder
VerlusteninnerhalbdesVorgründungszeitraumesauseiner kurzfristi-
genTätigkeit i. S.v. §2 Abs.1 Satz1 Nr. 1 bis3 EStG.

Bei den mit dem Jahressteuergesetz1997 eingeführten Ansparab-
schreibungenfür Existenzgründer nach §7g Abs.7 EStG handelt es
sichum eineBeihilferegelung im Sinnevon Artikel 87 desEG-Vertra-
ges.Eine derartige Steuervergünstigung durfte erst nach Genehmi-
gung der EuropäischenKommission gewährtwerden.Die Kommis-
sion hat nach eingehender Prüfung entschieden, dassder Regelungs-
gehaltdes§7g Abs.7 EStG mit Artikel 87 desEG-Vertrages verein-
bar ist, soweitnicht die so genanntensensiblenSektorengemäû§7g
Abs.8 EStG gefördertwerden.

Die Bestimmungen des §7g Abs.7 EStG wurden von der Europäi-
schenKommission nur unter der Auflage genehmigt,dassExistenz-
gründerrücklagen ausschlieûlichvon Existenzgründernim Sinnevon
§7g Abs.7 Satz2 Nr. 1 zweiter TeilsatzEStG gebildetwerdenkön-
nen.Der Existenzgründerstatusliegt aberdemnachnur vor, wennder
Steuerpflichtige innerhalbder letztenfünf Jahrevor demWirtschafts-
jahr der Betriebserföffnung keine Gewinneinkünfte im Sinnevon §2
Abs.1 Satz1 Nr. 1 bis 3 EStG erzielt hat. Damit hat der Gesetzgeber
in Übereinstimmung mit dem europäischenRecht zum Ausdruck ge-
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bracht, dass die nicht unerhebliche Steuervergünstigung des §7g
Abs.7 EStG ausschlieûlichvon steuerpflichtigen in Anspruchgenom-
men werdenkann, die in den letzten fünf Jahrenkeine betrieblichen
Einkünfte bezogenhaben.

Allerdings führt nicht jedeEinnahmezwingendzu Gewinneinkünften
gemäû§2 Abs.1 Satz1 Nr. 1 bis 3 EStG. Hierfür ist u.a. einenach-
haltigeTätigkeit mit Wiederholungsabsichterforderlich.Sostellendie
häufigzitierten ¹10 Euro, die ein SchülerbeimZeitungsaustragenver-
dientª, keine Gewinneinkünfte dar, die zu einer VersagungdesExis-
tenzgründerstatusführenkönnten.

Ist die Bildung einer ExistenzgründerrücklagewegenGewinneinkünf-
ten im Vorgründungszeitraumnicht möglich,könnenAnsparabschrei-
bungen unter den Voraussetzungen der allgemeinenRegelungenin
§7g Abs.3 bis 6 EStG gebildetwerden.Bei einer planmäûigen An-
schaffung der begünstigtenWirtschaftsgüter fällt kein Gewinnzu-
schlagan und der Nachteil gegenüberden Existenzgründerrücklagen
beschränktsich auf die geringereRücklagenhöheund den kürzeren
Investitionszeitraum.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit

42. Abgeordneter
Dr. Peter
Jahr
(CDU/CSU)

Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es für
private Arbeitsvermittler, die Bearbeitung und
Auszahlung eines Gutscheines einzuklagen,
und mit welchen Bearbeitungszeiträumen ist
bei Widersprüchen zu rechnen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 5. Juli 2005

Private Arbeitsvermittler, die bei einer Agentur für Arbeit einenVer-
mittlungsgutschein zur Einlösung eingereichthaben, können wegen
der Bearbeitungund Auszahlungdes VermittlungsgutscheinsKlage
beim Sozialgerichterheben.Im Rahmendes Vorverfahrens ist über
die WidersprücheinnerhalbeinergesetzlichenFrist von drei Monaten
zu entscheiden (§88Abs.2 Sozialgerichtsgesetz).

Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit teilt dazu mit, dassdiese
Frist von den Agenturen für Arbeit in der Regel auch eingehalten
wird. Ausnahmefällemit längerenBearbeitungszeitenseienjedochauf
Grund extremhoherArbeitsbelastung nicht immer zu vermeiden.

43. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Wie viele Förderanträge sind von der Haus-
haltssperrefür das Programm INNO-WATT
des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit betroffen, und wann wird die Bundes-
regierungdieseHaushaltssperre aufheben?
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Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 7. Juli 2005

Die FörderprogrammedesBMWA unterliegenkeiner Haushaltssper-
re. SoweitdasBMWA im Rahmender globalenMinderausgabenund
sonstigerEinsparungsverpflichtungen Minderausgabenzu erbringen
hat, wird der besonderenBedeutungder Programmezugunstender
neuen Bundesländer im Haushaltsvollzug Rechnunggetragen. Dies
gilt auchfür dasProgrammINNO-WAT T.

44. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Trifft eszu,dassaktuelldie Zahl der Arbeitslo-
senbis 25 Jahre,die schonlängeralsdrei Mo-
nate ohne Arbeit sind, ansteigt(vgl. Berliner
Zeitung vom 27.Juni 2005)und wenn ja, was
unternimmt die Bundesregierung, um diesen
Trendumzukehren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 5. Juli 2005

Das Arbeitslosigkeitsrisiko jungerMenschenist vor allemvon Proble-
men an der erstenSchwellebeim Übergangvon der Schulezu einer
Ausbildungund an der zweitenSchwellebeimÜbergangvon der Aus-
bildung in Arbeit geprägt.Ihr Risiko, arbeitsloszu werden,ist merk-
lich gröûeralsbei denErwerbspersoneninsgesamt. Andererseitskön-
nensieihre Arbeitslosigkeitaberdeutlichschnellerbeenden.Zwar hat
sich in den letztenMonaten die Dauer der Arbeitslosigkeitbei Jünge-
ren tendenziellerhöht, jedochkonnte im Juni 2005eineTrendwende
erreichtwerden.

Solag der Anteil der Jugendlichenunter 25 Jahren,die längeralsdrei
Monate arbeitslossind, im Juni 2005bei 358707Personen(davonim
Bereich des SGBII 206115 Personen).Gegenüberdem Vormonat
waren dies 2058 Jugendlicheweniger (±0,6 Prozent). Gleichwohl
kann das Strukturmerkmal der jüngerenArbeitslosen,die länger als
drei Monate arbeitslossind,nicht alleinefür die Analyseder Entwick-
lung desArbeits-und Ausbildungsstellenmarktesfür die unter 25-Jäh-
rigen herangezogenwerden,sondernmussim Kontext mit anderen
Strukturmerkmalen, wie die Zahl der jüngeren Arbeitslosen, die
längerals sechsMonate arbeitslossind und der Arbeitslosenzahl der
unter 25-Jährigen insgesamtbetrachtetwerden.

Insgesamtlag die Zahl der Arbeitslosenunter 25 Jahrenim Juni 2005
mit 552454um 20,4Prozenthöheralsvor einemJahr (alle Arbeitslo-
sen:+11,1Prozent).Nachdemder AnstieggegenüberdemVorjahr zu
Jahresbeginnin der Spitze im Februar 28,5 Prozent betrug, ist die
EntwicklunginsgesamtseitMärz positiv. Denn die Zahl der arbeitslo-
senJugendlichenist in den Monaten März/April/M ai/Juni um mehr
als 127000 (genau:127449) auf insgesamt552454 Jugendlichezu-
rückgegangen. Das ist der höchsteRückgangder letztenJahre.Selbst
im erstenJahr des Jugendsofortprogramms1999 lag der Rückgang
¹nurª bei 115573.

Der Anstieg zum Anfang diesesJahresist zum guten Teil durch die
erstmaligestatistischeErfassungjunger Sozialhilfeempfängerim Rah-
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mender Einführungder Grundsicherung für Arbeitsuchende im Janu-
ar und Februar 2005 bedingt, geht aber auch auf weniger arbeits-
marktpolitische Maûnahmen für jüngere Menschenzurück. Zu Be-
ginn diesesJahresgalt alle Konzentration einer sicherenund pünkt-
lichen AuszahlungdesArbeitslosengeldesII. Dies ist auch gelungen.
Jedoch konnten hilfebedürftige junge Menschennoch nicht im ge-
wünschtenUmfang mit Maûnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
gefördertwerden.

Insgesamtzeigtdie jüngsteEntwicklung damit, dassdie Bundesregie-
rung beim Abbau der JugendarbeitslosigkeitFortschritte erzielt hat
und mit der am 20.April 2005 im Kabinett für alle Jugendlichenim
Rahmender Fortsetzungder Maûnahmen der Agenda2010beschlos-
senenVerstärkungder Vermittlungsaktivitäten,die das Ziel hat, bis
zum Jahresendedie durchschnittliche Dauer der Jugendarbeitslosig-
keit unter drei Monatezu senken,auf demrichtigenWegist.

Zur Untermauerungder beschlossenenVerstärkungder Vermittlungs-
aktivitäten hat Bundesminister Wolfang Clementmit Schreibenvom
22.März 2005an alleGeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaftenund
KommunalenTrägersowieandie Vorsitzendender Geschäftsführung
der Agenturenfür Arbeit den Startschuss für eine Initiative zum Ab-
bauder Jugendarbeitslosigkeitgegeben.Die Bundesagentur für Arbeit
hat bereits im März ein Konzept für ein Aktionsprogramm zur Be-
kämpfungder JugendarbeitslosigkeitnachdemSGBII andie Arbeits-
gemeinschaftenversandt.

Kernelemente desProgrammssind ein Betreuungsschlüsselvon 1:75,
der bereits jetzt in den Arbeitsgemeinschaften sichergestelltist, der
Abschlussvon Eingliederungsvereinbarungenmit demZiel umgehend
geeigneteAngebotezu unterbreiten,Maûnahmenzur Eingliederung
in den Beruf, bei denenim Vordergrund eineschnelleVermittlung in
Ausbildungoder Arbeit auf demerstenArbeitsmarkt steht,Leitfäden
(Handlungsprogramme),die nach dem spezifischenUnterstützungs-
bedarf von unterschiedlichen Kundengruppen differenziert sind (In-
formations-, Beratungs- und Betreuungskunden) sowie regionale
Jugendkonferenzen, die im ganzen Bundesgebiet stattfanden bzw.
stattfinden.

Im Fokusder Aktivitäten der Bundesagentur für Arbeit stehenzurzeit
eineVerstärkungder Betreuungder Jugendlichenauf der einenSeite
und eineIntensivierungder Kontakte zu denArbeitgebernauf der an-
derenSeite.

Im weiterenJahresverlaufwird insbesonderedie in der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende vorgeseheneunverzüglicheVermittlung in
Arbeit, Ausbildungoder Arbeitsgelegenheit für erwerbsfähige hilfebe-
dürftige jungeMenschengreifen.Es liegt auf der Hand, dassdie Ver-
mittlung in den erstenArbeitsmarkt angesichtsder schwierigenKon-
junkturlage Zeit benötigt und die Ausbildung wegender Koppelung
an den Schuljahresrhythmus nur einmal im Jahr im Augustoder Sep-
temberbeginnt.Die Herausforderungenauf dem Ausbildungsstellen-
markt sindauchin diesemJahrgroû. Esgilt daherdie Verabredungen
ausdem Ausbildungspaktzum Erfolg zu bringen.Deshalbist essehr
positiv, dassdie Wirtschaft± insbesondere der DIHK und der ZDH ±
und die Bundesagentur für Arbeit, in derengeschäftspolitischesZiel-
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systemdie Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeitmehrfacheinflieût,
ihre Pakt-Zusagenerfüllen.

45. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Wie habensichdie deutschenRüstungsexporte
seit 1998entwickelt,und wie hat sich der An-
teil von Hermes-Bürgschaften für Rüstungs-
exporteseit1998entwickelt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 6. Juli 2005

Die Bundesregierung berichtet seit 1999 im Rahmenjährlicher Rüs-
tungsexportberichte über die Entwicklung der deutschenRüstungs-
exporte.Der letzteBericht wurde mit Bundestagsdrucksache15/4400
vom 2. Dezember2004 vorgelegtund enthält die angefragtenAnga-
ben.

Die Entwicklung von Hermes-gedecktenGeschäftenfür Rüstungs-
exporte ist seit 2000 permanentrückläufig. Ausgehendvom niedrig-
stenProzentwert0,2 Prozentim Jahr 2004lag der höchsteAnteil bei
9,4 Prozent im Jahr 2000 der von der Bundesregierung insgesamt
übernommenenExportkreditgarantien.

46. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

WelcheFristen für die Bearbeitungund Aus-
zahlung von Vermittlungsgutscheinen der
Agenturenfür Arbeit sind rechtlich festgelegt,
und wie werdendieseeingehalten?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 7. Juli 2005

Rechtlich verbindliche Fristen für die Bearbeitungund Auszahlung
von Vermittlungsgutscheinendurch die Agenturenfür Arbeit sind in
§421gSGBIII nicht festgelegt.

Nach Auskunft der Zentraleder Bundesagentur für Arbeit hat siedie
Agenturenfür Arbeit jedochwiederholt daraufhingewiesen,dassVer-
mittlungsgutscheinezügigzu bearbeitenund auszuzahlensind. In die-
semZusammenhang wurde geradeim Hinblick auf die seit 1. Januar
2005geltendeNeuregelung,wonachdie ersteRateder Vergütungerst
nacheiner sechswöchigenBeschäftigungsdauergezahltwird, ein Zah-
lungszielvon zweibisdrei Wochenvorgegeben.

Die Zentraleder Bundesagenturfür Arbeit räumt jedochein, dassof-
fenbarauchlängereBearbeitungszeitenin einergröûerenAnzahl von
Fällen vorkommen.Die Regionaldirektionen wurdenvon ihr deshalb
am 13.Juni 2005 noch einmal eingehendauf die Dringlichkeit der
Auszahlungvon Vermittlungsgutscheineninnerhalbder vorgegebenen
Frist hingewiesen.
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47. Abgeordneter
Hans-Joachim
Otto
(Frankfurt)
(FDP)

WelchelokalenTageszeitungen (unter 100000
verkaufte Auflage) wurden bzw. werden mit
Anzeigen des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit mit dem Titel ¹Zwei Jahre
Agenda 2010, 2 Millionen Menschenaus der
Sozialhilfe geholt. Der Anfang ist gemachtª
(1) und ¹96 113jungeArbeitslosewenigerª (2)
sowie ¹Der zusätzlicheBeitragssatz: Wachs-
tum fördern ± Arbeitsplätzeschaffenª(3), die
z.B. am 21.Juni 2005 in der ¹Berliner Zei-
tungª (1) bzw. am 2. Juni 2005 in der ¹Tor-
gauer Zeitungª (2) und am 24.Juni 2005 in
der ¹Berliner Zeitungª (3) geschaltetwaren,
belegt?

48. Abgeordneter
Hans-Joachim
Otto
(Frankfurt)
(FDP)

Wie hochsinddie jeweiligenSchaltkostenhier-
für in der Summe?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 4. Juli 2005

Die Anzeige¹Zwei JahreAgenda2010,2,6 Millionen Menschenaus
der Sozialhilfegeholt. Der Anfang ist gemacht.ªdesBundesministe-
riums für Wirtschaft und Arbeit wurde nicht in lokalen Tageszeitun-
gen mit einer Auflage von unter 100000 verkaufter Auflage geschal-
tet.

Die Anzeige¹96 113 junge Arbeitslosewenigerª desBundesministe-
riums für Wirtschaft und Arbeit wurde im Rahmeneiner NBRZ-Ge-
samtbelegunggebucht.Die genauenPreisesind nicht ausweisbar,da
essichhierbeium eineKombinationsbuchungmit einemgebündelten
verringertenKombipreis der Anzeigehandelt.Im PreisdieserNBRZ-
Gesamtbelegungsind auch Tageszeitungen mit einer Auflage von
über100000enthalten.Die Gesamtsumme für dieseSchaltungbeläuft
sichauf insgesamt509903Euro.

Die Anzeige¹Der zusätzlicheBeitragssatz:Wachstumfördern ± Ar-
beitsplätzeschaffenª wurde nicht vom Bundesministerium für Wirt-
schaftund Arbeit geschaltet.

49. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Wie hoch schätzt die Bundesregierung auf-
grund der bisher vorliegenden Zahlen und
nach Vorausberechnungen die finanziellen
Mehrbelastungen für den Bundeshaushalt
2005 durch die Hartz IV-Gesetzgebungein,
und welche Mehrbelastung ist im Vergleich
zur ursprünglichenAnnahme bei Verabschie-
dung des Hartz IV-Gesetzesfür den Bundes-
haushalt2006zu veranschlagen?
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Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 7. Juli 2005

Die GesamtausgabendesBundesfür Arbeitslosengeld II im Jahr2005
und der darausresultierendeMehrbedarfgegenüberder Haushaltsauf-
stellungkönnenzum jetzigenZeitpunkt nochnicht zuverlässigvorher-
gesagtwerden.Dies liegt einerseitsdarin begründet,dasssichdie Ver-
mittlungs-und Betreuungsstrukturenvor Ort noch im Aufbau befin-
den, so dassdem Aufwuchs an Leistungsgempfängern derzeit noch
vergleichsweisewenig Abgänge gegenüberstehen,und andererseits
die vom Bundesministeriumfür Wirtschaft und Arbeit versandten
Empfehlungen zur Vermeidung und Aufdeckung ungerechtfertigter
Leistungsauszahlungenerst im weiterenJahresverlaufWirkung entfal-
ten können.

Auch die für dasersteHalbjahr 2005ausgezahltenBeträgefür die un-
mittelbar vom Bund zu tragendenBestandteiledes Arbeitslosengel-
desII können nicht automatischauf das Gesamtjahrhochgerechnet
werden.Dabei wurdenim Bereichder Bundesagentur im erstenHalb-
jahr 2005kumuliert rd. 11,2Mrd. Euro und im Bereichder Options-
kommunenkumuliert rd. 1,1Mrd. Euro an unmittelbarvom Bund zu
tragendenAusgabenfür Arbeitslosengeld II (inklusiveSozialversiche-
rungsbeiträge)ausgezahlt.Diese Ausgabenmüssenaber nicht voll-
ständigidentischseinmit den Leistungen, die für diesenZeitraum zu
erbringensind. Einerseitskönnen Nachbewilligungenund darausre-
sultierendespätereAuszahlungen die Leistungenfür diesenZeitraum
noch einmal erhöhen.Andererseits ist es möglich, dassKommunen
höhereMittel abgerufenhaben,alsesdanndentatsächlichenLeistun-
gesausgabenentsprach.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat zur Sicherstel-
lung der Zahlungsfähigkeit beim ArbeitslosengeldII eine überplan-
mäûigeAusgabein Höhe von 8 Mrd. Euro beantragtund den Haus-
haltsausschuss desDeutschenBundestagesam 29.Juni 2005darüber
informiert (vgl. Ausschussdrucksache3029). Der überplanmäûigzu
bewilligendeBetrag in Höhe von 8 Mrd. Euro würde bei konstanten
Monatsausgaben den Bedarf beim Arbeitslosengeld II bis November
2005decken.

Den Mehrausgaben bei den unmittelbar vom Bund zu tragendenBe-
standteiledesArbeitslosengeldesII stehenvoraussichtlich Minderaus-
gabenbei der BeteiligungdesBundesan den Kosten der Unterkunft
gegenüber.Die aktuellen Berechnungendes Bundesweisendarauf
hin, dassbereitsmit einer deutlich geringerenBeteiligungsquote als
derzeit 29,1 Prozenteine Entlastungder Kommunen um bundesweit
2,5Mrd. Euro sichergestelltwird. Dies hättevoraussichtliche Minder-
ausgabenfür denBund von rd. 2 Mrd. Euro gegenüberder Haushalts-
aufstellungzur Folge. Die Ergebnisseder Verhandlungenzur Revi-
sionzum1. Oktober2005bleibenabzuwarten.

Zudem lässt das derzeitige Abrufverhalten der Kommunen darauf
schlieûen,dasseszu Minderausgabenim Bereichder Eingliederungs-
leistungenkommen wird. Diese können jedoch zum jetzigen Zeit-
punkt nochnicht der Höhe nachquantifiziert werden.

Die voraussichtlichen Ausgabendes Bundesfür ArbeitslosengeldII
im Jahr 2006 werdenim Rahmender Beratungen zum Bundeshaus-
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halt veranschlagt.Dabei wird denaktuellenEntwicklungenRechnung
getragen.

Für eineGesamtbewertung der Auswirkungender Hartz IV-Gesetzge-
bung auf den Bundeshaushalt ist zudemzu berücksichtigen, dassim
Bereichder Arbeitslosenhilfeund desWohngeldesAusgabenentfallen
sind, die ohne Hartz IV-Gesetzgebung den Bundeshaushaltbelastet
hätten.

50. Abgeordneter
Matthäus
Strebl
(CDU/CSU)

Wie viele Mitarbeiter der Bundesagentur für
Arbeit sind jeweilsmit der halbjährigenÜber-
prüfung der Bezugsberechtigung auf Arbeits-
losengeldII befasst,und welcheKostenentste-
henjeweils?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 6. Juli 2005

Die halbjährlicheÜberprüfung der Bezugsberechtigungvon Arbeitslo-
sengeldII erfolgt durch die Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter im Leis-
tungsbereichder Arbeitsgemeinschaften.Insgesamtsind 17803 Mit-
arbeiterund Mitarbeiterinnen ± darunter keineFührungskräfte± mit
der AuszahlungdesArbeitslosengeldesII befasst.Darunter sind8395
Kräfte der Bundesagentur für Arbeit (Beamte,beamteteHilfskräfte,
AngestelltesowiebefristetBeschäftigte).

VerlässlicheAngaben der jeweils entstehendenKosten liegen nicht
vor.

51. Abgeordnete
Christa
Reichard
(Dresden)
(CDU/CSU)

In welchem Umfang machen die Agenturen
für Arbeit, aufgeschlüsseltnach den neuen
Bundesländern, Gebrauch von der durch die
Zentrale der Bundesagentur für Arbeit emp-
fohlenen Möglichkeit, Vermittlungsgutscheine
auch in verschiedenen Fällen, in denen eine
Rechtspflicht nicht besteht,auszustellen,und
welcheGruppen von Arbeitslosenwurden da-
mit bishererfolgreichvermittelt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 5. Juli 2005

Beim Vermittlungsgutscheinist zu unterscheiden,ob nach den Vor-
schriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGBIII) oder des
ZweitenBuchesSozialgesetzbuch (SGBII) zu verfahrenist.

Liegen bei Beziehernvon Arbeitslosengeld die Voraussetzungen zur
AusstellungeinesVermittlungsgutscheinsnach §421g SGBIII vor,
müssendie Agenturen für Arbeit diesen ausstellen,da darauf ein
Rechtsanspruch besteht.

Bei Beziehernvon Arbeitslosengeld II kann der Träger der Leistung
der Grundsicherung, soweitdie Voraussetzungendes§421gSGBIII
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erfüllt sind,nach§16 Abs.1 SGBII einenVermittlungsgutscheinzur
Eingliederung in Arbeit alsErmessensleistung ausstellen.

Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit hat ihren Agenturen für
Arbeit daher nur bezüglichder von ihr betreutenBeziehervon Ar-
beitslosengeldII eine Empfehlung aussprechenkönnen, im Rahmen
der Ermessensausübungeinen Vermittlungsgutschein auszustellen,
weil diesin AnbetrachtdesbetroffenenPersonenkreisesgrundsätzlich
alszweickmäûigbetrachtetwird.

Die Zentraleder Bundesagentur für Arbeit kann keineAngabendarü-
ber machen,in welchemUmfang die Agenturenfür Arbeit von dieser
empfohlenenMöglichkeit bei Beziehernvon Arbeitslosengeld II Ge-
brauch machenund welcheGruppen von Arbeitslosendamit bisher
erfolgreichvermittelt wurden.

52. Abgeordnete
Christa
Reichard
(Dresden)
(CDU/CSU)

Welche Möglichkeiten bestehenbei der Ver-
mittlung von Arbeitslosen,die nicht in denEr-
messensspielraum der Ausgabevon Vermitt-
lungsgutscheinenfallen, und inwieweit werden
dieseAlternativen von den Agenturenfür Ar-
beit genutzt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 5. Juli 2005

Wenn im Rahmender Ermessensausübung Beziehernvon Arbeitslo-
sengeldII seitensder Agenturen für Arbeit kein Vermittlungsgut-
scheinausgestelltwird, stehendie üblichen Beratungs-und Vermitt-
lungsleistungen zur Verfügung,derenEinsatzjeweilsnachdemVorlie-
gen der Anspruchsvoraussetzungenin Betrachtkommt. Die Zentrale
der Bundesagentur für Arbeit kann jedochzum Fördervolumenkeine
Angabenmachen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

53. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Trifft eszu,dassdie Leiterin desReferates221
im Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft eine schrift-
liche Stellungnahmean den Bürgermeisterder
Stadt HückeswagenbezüglichdessenAktion,
zwei Zentner Schokolade an Schulen und
Kindergärten in der Stadt Hückeswagen zu
verschenken,gesandhat, und wenn ja, wie ist
die Haltung der Bundesregierungzu diesem
Vorgang?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 30. Juni 2005

Es trifft zu, dassdie Leiterin desReferats221 im Bundesministerium
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft mit einem
SchreibendenBürgermeister der StadtHückeswagenunter Bezugauf
die in der Frage angesprocheneAktion auf das Problem deszuneh-
menden Übergewichtsbei Kindern und Jugendlichenund auf ver-
schiedeneAktionen zur Minderung diesesProblems hingewiesenhat.
Die Bundesregierung hält die Entwicklung des Übergewichts insbe-
sonderebei Kindern und Jugendlichenund das damit verbundene
Krankheitsrisiko für ein gravierendespersönlichessowieernährungs-
und gesundheitspolitischesProblem.Eine ¾nderungdesLebensstils±
hin zu ausgewogener Ernährungund ausreichendBewegung± die der
Entstehungvon Übergewichtvorbeugen würde, lässtsich leichter er-
reichen,wennmöglichstfrüh mit Ernährungsbildungin Familie, Kin-
dergartenund Schulebegonnenwürde.

Um dasgeradeim direkten Umfeld der Menschenentscheidendepri-
vate und öffentliche Engagementin den Städtenund Gemeinden zu
unterstützen, hat das Bundesministerium für Verbraucherschutz,Er-
nährungund Landwirtschaftim Mai denKonzeptwettbewerb¹Besser
essen.Mehr bewegenªausgeschrieben,auf den auchder Bürgermeis-
ter von Hückeswagenaufmerksamgemachtwurde.

54. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Setzt sich die Bundesministerin für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft,
RenateKünast, für eine Legalisierung von so
genannten weichen Drogen wie z.B. Ha-
schischund Marihuanaein,und wie begründet
sieihre Haltung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 1. Juli 2005

Die Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaftvertritt die Auffassung,dassdasThemaDrogen-und Sucht-
bekämpfungnur ernsthaft, sachlichund glaubwürdigdiskutiert wer-
den sollte.Dazu gehört insoweitaucheine seriöseErörterung mögli-
cherweisein FragekommenderMaûnahmen.

55. Abgeordneter
Otto
Bernhardt
(CDU/CSU)

Inwieweit treffen Zeitungsmeldungen zu,
gemäû denen das Bundesministerium für
Verbraucherschutz,Ernährung und Landwirt-
schaft die derzeit fünf Institute der ¹Bundes-
forschungsanstaltfür Ernährung und Lebens-
mittelª (StandortKiel) auf zweireduzierenwill
(vgl. Kieler Nachrichten vom 8. Juni 2005),
und wann würde die Reduzierungabgeschlos-
sensein?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 17. Juni 2005

Mit Wirkung vom 1. Januar2004wurdedie Bundesforschungsanstalt
für Ernährungund Lebensmittel (BFEL) als rechtlich unselbständige
Anstalt desöffentlichenRechtserrichtet.Dazu wurdendie Bundesfor-
schungsanstaltfür Ernährung in Karlsruhe, die Bundesanstalt für
Milchforschung in Kiel, die Bundesanstaltfür Getreide-,Kartoffel-
und Fettforschung in Detmold und Münster und die Bundesanstalt
für Fleischforschung in Kulmbach sowieder Institutsteil ¹Fischquali-
tätª des Instituts für Fischereitechnik und Fischqualitätder Bundes-
forschungsanstaltfür Fischerei in Hamburg organisatorisch zusam-
mengelegt.

Zwischenzeitlich wurde entschieden,dass Karlsruhe Hauptsitz der
BFEL wird und die StandorteKiel, Detmold und Kulmbachaufrecht-
erhaltenwerden.Die bisherin HamburgwahrgenommenenAufgaben
sollennachKiel und die bisherin Münster wahrgenommenenAufga-
bennachKarlsruheüberführt werden.

Derzeit wird daso.g. organisatorischeKonzept an die zwischenzeit-
lich erfolgten Standortentscheidungenangepasst.Entscheidungen be-
züglichder Zahl der Institute pro Standortsindnochnicht getroffen.

56. Abgeordneter
Otto
Bernhardt
(CDU/CSU)

Wie würde sich die Reduzierung auf die Leis-
tungsfähigkeit der Forschungsanstalt auswir-
ken?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 17. Juni 2005

Da eineEntscheidungüber eineReduzierungnicht getroffenworden
ist, stellt sichdieseFragenicht.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

57. Abgeordnete
Maria
Eichhorn
(CDU/CSU)

Aus welchenGründen bestehtim dicht besie-
delten Gebiet Regensburg weiterhin die Not-
wendigkeit,Tiefflugübungendurchzuführen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 29. Juni 2005

Die Bundeswehrund die alliierten Streitkräfte sind im Rahmendes
politisch gegebenenAuftrags stetsbemüht,Tiefflug nur im notwendi-
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gen Umfang für die Ausbildung und zur Aufrechterhaltung der Ein-
satzfähigkeitder Luftstreitkräfte durchzuführen.

Aufgrund der hohenBesiedelungsdichteder Bundesrepublik Deutsch-
land gibt eskeine ausreichenddimensionierten, unbewohnten Gebie-
te, über denender erforderlicheFlugbetriebohne jeglicheBelastung
für die Bevölkerungdurchgeführt werdenkönnte. Dies gilt auch für
die RegionRegensburg.DasPrinzip der freienStreckenwahlträgt zur
möglichst gleichmäûigen Verteilung des militärischen Tiefflugs bei
und hat sichinsgesamtbewährt.ZusätzlicheLuftraumbeschränkungen
würden eine VerdrängungdesTiefflugesin andereRegionenbewir-
ken und einezusätzlicheBelastungfür die dort lebendeBevölkerung
ergeben.

Das für den Nachttiefflug eingerichteteNachttiefflugsystemwurde
ausGründender Flugsicherheit eingerichtet. Ein TeilstückdiesesSys-
temsverläuft östlich der Stadt Regensburgund dient der Anbindung
an den Truppenübungsplatz Hohenfelssowieder Verbindungzu an-
deren Nachttiefflugstrecken. Eine Verlegung ist aufgrund der Luft-
raumstruktur nicht möglich.

Auch unter den neuen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen
sind militärische Tiefflüge weiterhin unverzichtbar,um einen ange-
messenenAnteil der Verteidigungsvorsorge und Krisenbewältigung
zu gewährleisten. Die damit verbundenenAufgabenfür die Luftwaffe
könnennur dann erfüllt werden,wenndie siebereitsim Frieden den
hierfür erforderlichen LeistungsstanddurchAusbildungerreichenund
durchÜben haltenkann.

58. Abgeordnete
Maria
Eichhorn
(CDU/CSU)

Inwieweit wird auf die BevölkerungRücksicht
genommen,insbesondere beim Überflug über
Wohngebietesowiehinsichtlich der Zeiten, in
denenTiefflugübungenstattfinden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 29. Juni 2005

Über demHoheitsgebietder BundesrepublikDeutschlandsind militä-
rischeTiefflüge als Flüge unterhalbvon 1500 Fuû (ca. 450m) über
Grund definiert und werdenam Tagevon Montag bis Freitag (aus-
genommensind Feiertage)generellvon 7 Uhr bis 17 Uhr Ortszeit
durchgeführt. Als auferlegteSelbstbeschränkungsind vom 1. Mai bis
31.Oktober in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr Ortszeit Tief-
flüge mit militärischen Strahlflugzeugenunterhalbvon 1500 Fuû (ca.
450m) über Grund untersagt.Diese¹Tiefflugmittagspauseªkann für
denEinzelfall bei Übungenoder Manöverndurch dasBundesministe-
rium der Verteidigungausgesetztwerden.Der Nachtflug wird in den
Sommermonatennur in starkreduziertemUmfang durchgeführt.

Die Mindestflughöhe über Städtenmit mehr als100000 Einwohnern
beträgtfür Strahl-und Propellerflugzeuge2000Fuû (ca.600m) über
Grund. Auûerdembestehtdie Weisung,nachMöglichkeit auchStädte
mit wenigerals 100000 Einwohnern zu umfliegenund Navigations-
und Zielpunkteabseitsvon Ortschaften und Siedlungenzu legen.
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Zusätzlich ist die Tiefflugplanungsgeschwindigkeit zur Verringerung
der Lärmbelastungauf 420Knoten (ca.800km/h) begrenzt.

Durch die Verlegung von fliegerischenAusbildungsanteilenins Aus-
land und der Reduzierung der Anzahl fliegenderVerbände,konnte
der Tieffluganteil im Vergleich des Jahres1985 zum Jahr 2004 um
88Prozentverringertwerden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

59. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(fraktionslos)

Beabsichtigtdie Bundesregierung eineNeuauf-
lagedesderzeit vergriffenenVideos¹Das Le-
ben vor der Geburtª und des gleichnamigen
Begleitheftesvon Katharina Zimmer, welches
bislang durch das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren,Frauen und Jugendüber das
vorgeburtliche Leben herausgegeben worden
ist und wennnein,mit welcherBegründung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 8. Juli 2005

Die Bundesregierung beabsichtigtkeine Neuauflageder beidenMe-
dien.DasVideo ¹Das Lebenvor der Geburtª kannweiterhinim Han-
del käuflich erworbenwerden.

Neuauflagenvon Broschürenund anderenMedien sind wesentlich
davon abhängig,wie hoch die jeweiligeNachfragebzw. der aktuelle
Informationsbedarf in der Bevölkerungist.

Durch dasSchwangeren-und Familienhilfegesetzvon 1992wurdedie
Bundeszentralefür gesundheitlicheAufklärung beauftragt,Konzepte
und Materialienzur Sexualaufklärungzu entwickelnund unentgeltlich
abzugeben.Die zur Erfüllung diesesgesetzlichenAuftrags erstellten
umfangreichenMedien zur Sexualaufklärung und Familienplanung
beinhaltenu.a. auchzielgruppengerechteInformationenüberdasvor-
geburtlicheLeben.SieberücksichtigensowohleinealtersgemäûeAn-
spracheals auch neuewissenschaftliche Erkenntnisse und sind inso-
weit gut geeignet,einendiesbezüglichenBedarf zu decken.Das The-
mawird beispielsweise in folgendenMedienaufgegriffen:

± Medienpaket¹Dem Lebenauf der Spurª für Mädchenvon 8 bis12
Jahrenmit einemLeporello über Mutter und Kind in den9 Mona-
tender Schwangerschaft;

± Medienpaket zu Schwangerschaft (geplante Veröffentlichung
4. Quartal2005);
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± Internetauftritt www.schwangereninfo.de/Familienplanung.de,der
im Oktober2005insNetz gestelltwerdensoll.

60. Abgeordnete
Susanne
Jaffke
(CDU/CSU)

Verpflichtet §23 Abs.2 Nr. 3 Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz(TAG) die Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe hinsichtlich der Erstat-
tung nachgewiesener Aufwendungen für
Beiträge zu einer Unfallversicherung von
Tagespflegepersonenzur Erstattungsämtlicher
Beiträgezur Unfallversicherung, oder gibt es
einefinanzielleObergrenzebei der Beitragser-
stattung,welcheunangebracht hoheErstattun-
genausschlieût?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 28. April 2005

Der Gesetzgeberhat im Tagesbetreuungsausbaugesetzdavonabgese-
hen,die Höhe der nach§23 Abs.1 und 2 SGBVIII zu gewährenden
laufendenGeldleistungzu bestimmen, um unterschiedlichenörtlichen
Gegebenheitenund auch der Berücksichtigung eines unterschiedli-
chen Qualifikationsniveausvon Tagespflegepersonen Rechnung zu
tragen.Wie bisherlegt damit der Trägerder öffentlichenJugendhilfe,
soweitLandesrechtnicht etwasanderesbestimmt,die Höhe desPfle-
gegeldes(§23Abs.2 Satz2 SGBVIII) fest.

Auch für die Entscheidungüberdie Höhe der zu erstattendennachge-
wiesenenAufwendungenfür Beiträgezu einerUnfallversicherungder
Tagespflegeperson gibt das Tagesbetreuungsausbaugesetzkeine kon-
krete finanzielleObergrenzevor. Gleichwohlist der Trägerder öffent-
lichen Jugendhilfenicht zur Erstattungjedesim Einzelfall tatsächlich
gezahltenBeitrags verpflichtet, sondern hat bei Festlegungdieses
Bestandteils der laufenden Geldleistung, wie bei Bestimmung der
GesamthöhedesPflegegeldes,dasKriterium der Angemessenheitzu-
grundezu legen.Dies ergibt sichausder Zusammenschauder Bestim-
mungendes§23 Abs.2 SGBVIII und demCharaktervon Jugendhil-
feleistungenals Leistungen der öffentlichenFürsorge,die ausSteuer-
mitteln finanziert werden. Die den Sachaufwand,die Anerkennung
der Erziehungsleistungund die Aufwendungenzur Altersicherung be-
treffenden Regelungenknüpfen ebensoan das Kriterium der Ange-
messenheitan wie §65 SGBXII (Hilfe zur Pflege),der als Vorbild
der Regelungenzum Pflegegeld im Tagesbetreuungsausbaugesetz ge-
dient hat.

61. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Wie konkret sind die nach Presseberichten
(DER TAGESSPIEGEL vom 26.April 2005:
¹Beck: Muslime sollensichorganisierenª) von
der Beauftragten der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration, der
Parlamentarischen Staatssekretärin bei der
Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Marieluise Beck, am
25.April 2005 erneut vorgebrachten Forde-
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rungen nach ¾nderungendes Staatskirchen-
rechtszugunstendesIslam,und sinddieseFor-
derungensowie das Papier der Beauftragten
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlin-
ge und Integration vom 24.November 2004
¹Islamismusbekämpfen± Islam einbürgern20
Handlungsvorschlägeª innerhalb der Bundes-
regierungabgestimmt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 6. Mai 2005

Zu den Aufgaben der Beauftragten der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration gehört nach §93 Aufenthaltsgesetz
unter anderem,die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung ihrer
Integrationspolitik zu unterstützen und Initiativen zur Integration
auchbeidenLändernanzuregen.

In WahrnehmungdieserAufgaben stellt die Beauftragteregelmäûig
auch Vorschlägezur Verbesserung der Voraussetzungen für eine In-
tegration von Migrantinnen und Migranten muslimischen Glaubens
zur Diskussionund gibt Anregungenzur Fortentwicklung. Hierzu ge-
hört unteranderemauchdie im Zusammenhangmit der Anerkennung
von Vertretungender Muslime und ihrer religiösenAnliegen häufig
gestellteFragenachdenVoraussetzungeneinerVerleihungdesStatus
einerKörperschaftdesöffentlichenRechtsdurch die hierfür zuständi-
genLänderauf einenAntrag nachArtikel 140GG i. V. m. Artikel 137
Abs.5 WeimarerReichsverfassung(WRV). Vor diesemHintergrund
hat die Beauftragte eine Prüfung der bestehendenrechtlichen
Rahmenbedingungen für die Verleihung des Körperschaftsstatus
einschlieûlichder hierzu in den Ländern entwickelten Staatspraxis
angeregt.Konkret geht esder Beauftragten um eine Prüfung, inwie-
weit unter unstreitigerBeibehaltungmateriellerKriterien wie Verfas-
sungs-und RechtstreueformaleHürden für muslimischeVertretungen
abgebautwerdenkönnen.

Nach §21 Abs.2 der GemeinsamenGeschäftsordnungder Bundesre-
gierungergibt sich lediglich bei Angelegenheitenvon grundsätzlicher
politischerBedeutungeineInformationspflicht durch die Beauftragte.
Bezüglichder Handlungsempfehlungen der Beauftragten vom 24.No-
vember2004¹Islamismusbekämpfen± Islam einbürgern± 20 Hand-
lungsvorschlägeª ist eineInformation der Bundesregierungerfolgt.

62. Abgeordneter
Markus
Löning
(FDP)

Aus welchen Haushaltstitelngenau wird die
von der Bundesministerin für Familie, Senio-
ren, Frauenund Jugend,RenateSchmidt,den
Mitgliedern des DeutschenBundestagesvor-
gestellteInitiative der Bundesregierung¹Pro-
jekt P ± mischdich einª finanziert?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 4. Mai 2005

Es handelt sich um den Titel 68411 ¹Zuschüsseund Leistungenfür
laufende Zwecke an Länder, Träger und für Aufgaben der freien
Jugendhilfe(Kinder- und JugendplandesBundes)ausKapitel 1702
desBundeshaushalts.

63. Abgeordneter
Markus
Löning
(FDP)

Trifft es zu, dassMittel für den Ring Politi-
scherJugend(RPJ) gekürztwurden,und wenn
ja, in welchemZusammenhang stehensie mit
der Finanzierungder Initiative ¹Projekt Pª?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 4. Mai 2005

Nein, die Mittel für den Ring PolitischerJugendbildung sind in 2005
gegenüber2004nicht gekürztworden.

64. Abgeordneter
Markus
Löning
(FDP)

Welche Rolle kommt nach Ansicht der Bun-
desregierung den politischen Jugendorganisa-
tionen bei der politischen Willensbildung der
Jugendallgemeinund dem¹Projekt Pª im Be-
sonderenzu?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 4. Mai 2005

Die Rolle der politischen Jugendorganisationenbei der politischen
Willensbildungder Jugendallgemeinbestehtinsbesonderein der tat-
kräftigen Unterstüzung des Ausbausder Beteiligungsmöglichkeiten
für Kinder und Jugendliche,indem sie den jungenMenschenFelder
zur Mitgestaltungund Teilnahmean Entscheidungsprozessenin unse-
rer Gesellschaftbieten bzw. eröffnen und dies auch gegenüberallen
staatlichenund gesellschaftspolitisch bedeutsamenEntscheidungsträ-
gerinnenund -trägernnachdrücklich einfordern.

Danebenerwartet die Bundesregierung, dassdie poltischenJugend-
organisationen den jungen Menschen Angebote unterbreiten, in
denennebenden aktuellenpolitischen,sozialenund wirtschaftlichen
Herausforderungen in unsererGesellschaftdas Aufzeigen von Wer-
ten, Normen und Rahmenbedingungen,die Begründungvon Macht,
der individuellen und sozialenFreiheitsrechtewie auch der Umgang
damit und die darauserwachsendenPflichten behandeltwerden,um
dadurch die Motivation zum gesellschaftlichenund politischenHan-
deln in unseremGemeinwesenzu fördern.

Die demokratisch organisiertenpolitischenJugendorganisationensind
wie alle Jugendlichenund Jugendorganisationeneingeladenund ge-
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fordert, an den einzelnenBausteinen von ¹Projekt Pª mitzuarbeiten,
z.B. bei ¹Come in Contractª, an der Gestaltungvon ¹Berlin 05 ± Fes-
tival für junge Politikª oder in der Redaktion der Website.Darüber
hinaussind sieaufgerufen,sichmit ihren eigenenProjektenan ¹Pro-
jekt Pª zu beteiligenund die Projektziele± Jugendlichezur politischen
Beteiligungzu motivieren und bestehendesEngagementsichtbar zu
machenund zu vernetzen± in ihren eigenenStrukturenzu unterstüt-
zen und umzusetzen.Aufgrund ihrer Erfahrungen in der politischen
Arbeit sind die Organisationen desRPJ und die darin aktivenEinzel-
personenwichtigeDialogpartnerfür nicht organisierteJugendliche.

65. Abgeordneter
Markus
Löning
(FDP)

Inwieweit trifft eszu, dassdie Jugendorganisa-
tionender ParteienzwarandemFestival¹Ber-
lin 05 ± das Festival für junge Politikª, im
Brief der BundesministerinRenateSchmidtan
die Mitglieder desDeutschenBundestagesals
¹zentraler MeilensteindesProjekt Pª bezeich-
net, eingeschränkt partizipieren, aber nicht
offen für sichwerbendürfen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 4. Mai 2005

Die Jugendorganisationenwurdenfrühzeitigeingebunden.Ihnen wur-
den konkrete Vorschlägezur Beteiligungan ¹Berlin 05ª vorgeschla-
gen,wie GestaltungeigenerProgrammbausteine,TeilnahmeamFesti-
val, Nutzung der Internetplattform oder redaktionelleAufnahme in
denProjekt-P-Newsletter.Die Jugendorganisationender Parteienneh-
men an ¹Berlin 05ª mit den von Ihnen eingebrachtenAktivitäten teil
(sieheauch Antwort auf Frage 64). Im Rahmen dieser Aktivitäten
könnensie± wie alle anderenan Berlin 05 Beteiligten± für sichwer-
ben.

66. Abgeordnete
Angela
Schmid
(CDU/CSU)

Fallen nach Einschätzung der Bundesregie-
rung angesichtsder derzeitsehrhohenJugend-
arbeitslosigkeit auch solche Fälle unter die
Härtefallregelung des §11 Abs.4 Zivildienst-
gesetzes(ZDG), in denenein Kriegsdienstver-
weigerer durch die Einberufung zum Zivil-
dienstdie Möglichkeit, nachseinerAusbildung
in ein unbefristetesArbeitsverhältnis übernom-
menzu werden,verlierenwürde?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 28. April 2005

In der Regelerhaltendie Zivildienstpflichtigen in einemsolchenFall
aufgrund einesAntrages und nach Einzelfallprüfung eine befristete
Nichtheranziehungszusagevom Bundesamt für denZivildienst,um ih-
nen so die Gelegenheitzu geben,in ein unbefristetesArgbeitsverhält-
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nis zu gelangen.SofernsichdiesesMittel nicht alsausreichenderwei-
sen sollte, kann die Härteregelungdes §11 Abs.4 Zivildienstgesetz
zur Anwendungkommen.

Zivildienstpflichtige mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag sind
durch dasArbeitsplatzschutzgesetzabgesichert,so dassfür sieweder
eineNichtheranziehungnocheineZurückstellung in Betrachtkommt.
Diese Zivildienstpflichtigen unterliegen einem besonderenKündi-
gungsschutz. Auch wird das Arbeitsverhältnis durch den Zivildienst
grundsätzlichnicht aufgelöst,sondernesruht. Die Zivildienstzeitwird
auf die Berufs-und Betriebszugehörigkeit voll angerechnet.

67. Abgeordnete
Antje
Tillmann
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung die Durchführung
eines¹Familientages2006ª und wenn ja, wie
gedenktdie Bundesregierungdiesenzu finan-
zieren?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 27. April 2005

Das Bundesministerium für Familie, Senioren,Frauen und Jugend
plant den 1. DeutschenFamilientagim Mai 2006als öffentlicheVer-
anstaltungim Rahmen der Initiative Lokale Bündnissefür Familie.
Die Finanzierungerfolgt ausProjetmittelnder Initiative Lokale Bünd-
nisse für Familie, die von der EuropäischenUnion (Europäischer
Sozialfonds)kofinanziertwird.

68. Abgeordnete
Antje
Tillmann
(CDU/CSU)

Wenn ja, soll der ¹Familientag 2006ª durch
eine Öffentlichkeitskampagne begleitet wer-
den,und wie hoch beläuft sichdasBudgetfür
dieseKampagne?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 27. April 2005

Der 1. DeutscheFamilientagsoll im Rahmender Öffentlichkeitsarbeit
der Initiative Lokale Bündnissefür Familie bekanntgemachtwerden.
Über die Höhe der für dieseAufgabe vorzusehendenProjektmittel
könnenderzeitnochkeineAngabengemachtwerden.

69. Abgeordnete
Antje
Tillmann
(CDU/CSU)

Auf welcheArt und Weiseplant die Bundes-
regierung die Einbindung von Akteuren der
Familienpolitik bei der Vorbereitung und
Durchführungdes¹Familientages2006ª?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 27. April 2005

Die Einbindung von Akteuren der Familienpolitik (und darüber hi-
naus)ist die Grundidee der Initiative Lokale Bündnissefür Familie.
In den lokalen Bündnissensind Politik und Verwaltung, Unterneh-
men, Kammern und Gewerkschaften,Wohlfahrts- und Familienver-
bände,Kirchen, sozialeEinrichtungen,Vereineund Initiativen vertre-
ten. Spitzenverbändeunterstützen die Initiative bundesweit,z.B. im
Kuratorium. Der 1. DeutscheFamilientagwird lokal wie bundesweit
tätigenAkteuren Gelegenheitgeben,sichund ihre Arbeit darzustellen
± insofernsind Akteure der Familienpolitik sowohlbei der Vorberei-
tung alsauchbei der Durchführungeingebunden.

70. Abgeordneter
Dr. Volker
Wissing
(FDP)

Wie hoch ist die Summeder öffentlichenMit-
tel, welche die Bundesregierung seit Beginn
der 14. Legislaturperiode im Zusammenhang
mit der Förderungeiner geschlechtersensiblen
Sprache(Ausgabenfür Projekte,Fortbildungs-
maûnahmen,Öffentlichkeitsarbeit,etc.) ausge-
gebenhat, und wie viele Mitglieder bzw. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesre-
gierung haben seit Beginn der 14.Legislatur-
periode an einer Fortbildungsmaûnahme in
geschlechtersensiblenFormulieren teilgenom-
men?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 2. Mai 2005

Die in Artikel 3 Abs.2 GrundgesetzverankerteGleichstellungvon
Frauenund Männern ist schonvon VerfassungswegenzentralesZiel
der Arbeit der Bundesregierung. Dies und die StrategiedesGender
Mainstreaming schlieûendie Berücksichtigung beiderGeschlechterin
der Amts- und Rechtssprache ein, die der Gesetzgeberin §1 Abs.2
BundesgleichstellungsgesetzalsständigeAufgabeverankerthat. Texte
geschlechtersensibelzu formulieren, ist danachBestandteil allgemei-
ner verwaltungsinternerund externerKommunikation.

Für die Formulierung von Rechtsvorschriften ist sie noch einmal be-
sondersin §42 Abs.5 der GemeinsamenGeschäftsordnung der Bun-
desministerienverankert.

Die Bundesregierung wendetdieseVorgabenin ihrem Verwaltungs-
handelnan. In den Fortbildungsveranstaltungen werdendieseRege-
lungenmitbehandelt;gesonderteKostenentstehenhierdurchnicht.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

71. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung, Maûnahmenzu er-
greifen,um zu verhindern,dassdie Modellvor-
haben nach §65b Fünftes Buch Sozialgesetz-
buch (SGBV) ab Mitte 2005 mangelsFinan-
zierung wegbrechen,und welcheVerwendung
ist für die Restfördermittel aus 2005 vorgese-
hen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 6. Juli 2005

Die Förderung von Einrichtungen zur Verbraucher- oder Patienten-
beratungim Rahmenvon Modellvorhaben nach §65b SGBV dient
der Erprobung von Konzepten zur unabhängigen Verbraucher-und
Patientenberatung und obliegt im Rahmender gesetzlichenVorgaben
den Spitzenverbänden der Krankenkassen.Auf die Entscheidung der
Spitzenverbände,welcheProjektejeweilsmit welchenModalitätenge-
fördert werden, hat die Bundesregierung keinen Einfluss. Dies gilt
auchhinsichtlichder Frageder jeweiligenFörderdauer.

Nachdemdie im Rahmender erstenPhaseder Modellförderung bis
zum 30.Juni 2005befristeten Projektförderungengegenüberdem ur-
sprünglichenBewilligungszeitraumbereitsum ein Jahrverlängertwor-
den waren, haben sich die Spitzenverbändeder Krankenkassen ±
gestütztauch auf eine entsprechende EmpfehlungdesWissenschaft-
lichen Beirateszur Verbraucher-und Patientenberatung nach §65b
SGBV ± gegeneinenochmaligeVerlängerungausgesprochen, da bei
Fortsetzungder bisherigenFörderungenkein zusätzlicherErkenntnis-
gewinnüber die unabhängigePatientenberatungzu erwartengewesen
wäre.Das Auslaufender Modellförderung war deshalbfür die geför-
dertenEinrichtungennicht überraschend. Die von Anfang anvorgese-
heneBefristung bot vielmehr Anlass,sich rechtzeitigum eine eigen-
ständigeFinanzierungnach Auslaufen der Förderung zu bemühen.
Zudem steht es den betroffenenEinrichtungen frei, sich auf die bis
zum 15.September 2005 laufendeAusschreibungder Spitzenverbän-
de der Krankenkassen für ein auf der Grundlage der Evaluierungs-
ergebnisseder wissenschaftlichenBegleitforschungzur erstenModell-
förderphaseweiterentwickeltesModellvorhabennach§65bSGBV zu
bewerben.

Im Übrigen berührt der Übergangvon der erstenzur zweitenModell-
förderphase nicht den gesetzlichfestgeschriebenen Gesamtumfang
der jährlich von den Spitzenverbändender Krankenkassen für die
Modellförderung nach §65b SGBV aufzuwendenden Mittel. Die
UmstellungdesFörderkonzeptesstehtdeshalbeiner zweckentsprech-
endenVerwendungvon Restfördermitteln nicht entgegen.
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72. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Ansicht,dassdie
Förderung eines einzigen Modellverbundes
zur Verbraucher- und Patientenberatung ab
1. Januar2006in Widerspruchzu §65bAbs.1
Satz1 SGBV stünde?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 6. Juli 2005

Nach Auffassungder Bundesregierungschlieût §65b Abs.1 Satz1
SGBV die Förderungvon im RahmeneinesModellverbundeskoope-
rierenden Einrichtungen zur Verbraucher- oder Patientenberatung
nicht aus.Die Bundesregierung geht davon aus,dassauchbei einem
Modellverbund der Vielfalt von unterschiedlichenAngebotsformen,
Beratungsinhalten, Informationsangeboten und Beratungskonzepten
Rechnunggetragenwerdenkann.

73. Abgeordnete
Beatrix
Philipp
(CDU/CSU)

WelcheErkenntnissehat die Bundesregierung
darüber, ob in Deutschland das Konservie-
rungsmittel Thiomersal in Impfstoffen noch
verwendetwird (vgl. BerlinerZeitung¹In Rain
Man's Landª vom 14.Juni 2005) und in wel-
chemImpfstoff?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 6. Juli 2005

Die in Deutschlandzugelassenen Impfstoffe, die ThiomersalalsKon-
servierungsmittel enthalten,sind in der folgendenListe angegeben.
Hierbei sinddie folgendenGruppenzu unterscheiden:

1. Alle Impfstoffe, die als Keuchhustenkomponentenoch Ganzzell-
Pertussiskeime enthalten,habenentwedernoch einenationaleZu-
lassung(DPT-Impfstoff Behring)oder sind wegender enthaltenen
gentechnischen Komponente (Hep B) zentral von der Europäi-
schenKommission (Tritanrix-HepB, Quintanrix) zugelassenwor-
den.DieseImpfstoffe werdenin Deutschlandnicht verwendet. Sie
sindfür denExport bestimmt.

2. Impfstoffe mit nationaler Zulassung,die auf Grund der zur Verfü-
gung stehendenMehrkomponenten-Impfstoffe keine medizinische
Notwendigkeit mehr besitzen(DT-Impfstoff Behring für Kinder,
Diphtherie-Adsorbat-Impfstoff Behringfür Kinder, Diphtherie-Ad-
sorbat-Impfstoff Behring für Erwachsene),die aberzum Schlieûen
seltenerImpflücken vom pharmazeutischenUnternehmernoch in
kleinenMengenvorgehaltenwerden.

3. Impfstoffe, die in der gleichen Antigenzusammensetzungauch
ohne Konservierungsmittel verfügbar sind (Tetanol, Td-Impfstoff
Behring).Auch hier gilt, dassdie Zulassungenfür den Export auf-
rechterhaltenwerden.
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4. Der für einesehrspezielleIndikation zugelasseneImpfstoff gegen
bakteriellbedingterezidivierendeHarnwegsinfekte,der ausschlieû-
lich bei Erwachseneneingesetztwird.

Präparatename Generik-Name
(Art desProduktes) Zulassungsinhaber

DT-Impfstoff Behringfür Kinder Diphtheria-TetanusVaccine,
adsorbed,children

Chiron BehringGmbH & Co.

Td-Impfstoff Behring Tetanus-Diphteria Vaccine,
adsorbed,adults

Chiron BehringGmbH & Co.

Tetanol TetanusVaccine,adsorbed Chiron BehringGmbH & Co.

DPT-Impfstoff Behring Diphtheria-Pertussis(Ganzzell)-
TetanusVaccineadsorbed

Chiron BehringGmbH & Co.

Diphtherie-Adsorbat-Impfstoff
Behringfür Kinder

Diphtheria Vaccine,adsorbed,
children

Chiron BehringGmbH & Co.

Diphtherie-Adsorbat-Impfstoff
Behringfür Erwachsene

Diphtheria Vaccine,adsorbed,
adults

Chiron BehringGmbH & Co.

Tritanrix-HepB Diphtherie-Tetanus-Pertussis
(Ganzzell)-HepatitisBVaccine,
adsorbed

GlaxoSmithKline GmbH & Co.
KG

Quintanrix Diphtherie-Tetanus-Pertussis
(Ganzzell)-HepatitisB-HIB
Vaccine,adsorbed

GlaxoSmithKline GmbH & Co.
KG

EnteroVac EscherichiaColi Lysat Strathmann AG & Co.

74. Abgeordnete
Beatrix
Philipp
(CDU/CSU)

WelcheErkenntnissehat die Bundesregierung
darüber,in welcherDosisdasKonservierungs-
mittel Thiomersalin Deutschlandin Impfstof-
fen verwendetwird und warum?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 6. Juli 2005

Als Obergrenzefür denGehaltan Thiomersalwird 0,100mg/ml ange-
sehen.Die obenaufgeführten Impfstoffe enthaltenzwischen0,03und
0,05mg/ml und somit zwischeneinemDrittel und der Hälfte der zu-
lässigenHöchstgrenze.Diese Werte ergebensich aus der Monogra-
phie-Nr.5.0/0153 des EuropäischenArzneibuchs. Thiomersal wird
seit vielen Jahrzehnten als Konservierungsmittel für Impfstoffe ver-
wendet,weil esein auûerordenlichbreitesWirkspektrumgegenBakte-
rien und Pilze besitztund sichgleichzeitiggut für parenteraleArznei-
formeneignet.

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/5905± 47±



Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

75. Abgeordneter
Albrecht
Feibel
(CDU/CSU)

Wie hoch warendie Einnahmenausder Lkw-
Maut im ersten Halbjahr 2005, und entspre-
chen dieseEinnahmen den Erwartungen der
Bundesregierung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 5. Juli 2005

Bis einschlieûlich 29.Juni 2005 hat der Bund rund 1,4Mrd. Euro
durch die Lkw-Maut eingenommen,wobeidie verkehrsstarken Mona-
te Juli, Septemberund Oktober nochausstehen.Die Bundesregierung
gehtdaherdavonaus,dasszum JahresendedasZiel von 3 Mrd. Euro
Gesamteinnahmenfür 2005erreichtwird.

76. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

Welche konkreten Gesamtbezügeim Sinne
von Artikel 1 Ziffer 1 des Gesetzesentwurfs
der Bundesregierung überdie Offenlegungder
Vorstandsvergütungenerhieltenim Jahre2004
die einzelnenVorstandsmitgliederdesbundes-
eigenen Unternehmens Deutsche Bahn AG
(Holding und Führungsgesellschaften)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 22. Juni 2005

Da essichbei der DeutschenBahnAG (DB AG) nicht um ein börsen-
notiertesUnternehmen handelt,sind die BezügeauchnacheinemIn-
krafttreten desGesetzesüberdie Offenlegungder Vorstandsvergütun-
gen(VorstOG) nicht im Einzelnenauszuweisen.

Die Gesamtbezüge desVorstandsder DB AG und der Führungsge-
sellschaftensind den Geschäftsberichten dieserGesellschaften zu ent-
nehmen.

In einer Arbeitsgruppeunter FederführungdesBundesministeriums
der Finanzen soll geprüft werden, inwieweit eine Ausdehnung der
Transparenzpflichten auch auf nicht börsennotierteUnternehmenin
öffentlicherHand erfolgensoll.

77. Abgeordneter
Ralf
Göbel
(CDU/CSU)

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung, auf der BundesstraûeB 10 zwischenPir-
masensund Landau (Anschlussstelle Bundes-
autobahnA 66) ein Durchfahrtsverbot für den
internationalen Lkw-Transitverkehr anzuord-
nen, und wie begründetdie Bundesregierung
ihre Antwort?

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/5905 ± 48±



Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 5. Juli 2005

Bei der SperrungeinerStraûenstreckefür Lkw-Transitverkehr handelt
essichum ein Verkehrsverbot, dessenZulässigkeitsichverkehrsrecht-
lich nach§45 Straûenverkehrs-Ordnungrichtet. Unter denVorausset-
zungen,dassdie besonderen örtlichen Verhältnissezu einer auûerge-
wöhnlichenGefahrenlageund zwar entwederfür die Sicherheitoder
Ordnung (§45 Abs.1 Satz1 StVO) oder für die Wohnbevölkerung
hinsichtlichLärm und Abgase(§45 Abs.1 Satz2 Nr. 3 StVO) führen,
können die Straûenverkehrsbehördender Länder nach pflichtgemä-
ûemErmessenAnordnungenüber die BenutzungbestimmterStraûen
oderStraûenstreckentreffen.Diesgilt auchfür Verkehrsverbote.

Nach der Kompetenzverteilung im Grundgesetz (Artikel 83, 84
Grundgesetz) führen die Länder Bundesgesetze und -verordnungen
als eigeneAngelegenheitaus.Dazu zählenauchdie straûenverkehrs-
rechtlichenAnordnungen.Dem Bund stehenim konkretenEinzelfall
wederEingriffs-nochWeisungsrechte zu.

78. Abgeordnete
Ursula
Heinen
(CDU/CSU)

Welche Übergangszeiträume sieht die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zur Genehmi-
gung der Anlage und desBetriebesvon Hub-
schrauberlandeplätzenvor, insbesonderewas
Betriebsstandorte von Rettungshubschraubern
und Hubschrauberplätzemit mehr als 1000
Flugbewegungenpro Kalenderjahrbetrifft?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 5. Juli 2005

Die bereitsnach§6 Luftverkehrsgesetz(LuftVG) i. V. m. den§§38ff.
Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) genehmigtenHubschrau-
berflugplätzesind innerhalb von zwei Jahrennach Inkrafttreten der
AllgemeinenVerwaltungsvorschrift zur Genehmigungder Anlageund
desBetriebsvon Hubschrauberflugplätzenihren Anforderungen anzu-
passen,sofern sie mehr als vierhundert Flugbewegungen pro Kalen-
derjahr aufweisen.Betriebsstandorte von Rettungshubschraubernso-
wie Hubschrauberflugplätze,die mehr als eintausendFlugbewegun-
genaufweisen,sind innerhalbeinesJahresden Anforderungen dieser
Verwaltungsvorschrift anzupassen.In begründetenAusnahmefällen
kann dieseFrist durch die Genehmigungsbehördeum ein Jahrverlän-
gertwerden.

79. Abgeordnete
Ursula
Heinen
(CDU/CSU)

Unter welchenBedingungenist nach der All-
gemeinenVerwaltungsvorschrift ein reduzier-
ter Flugbetriebmöglich (unter 400 Flugbewe-
gungenpro Kalenderjahr)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 5. Juli 2005

Ein reduzierter Flugbetrieb ist in dieserVerwaltungsvorschriftnicht
definiert. Für Hubschrauberflugplätzemit wenigerals400 Flugbewe-
gungenpro Kalenderjahrist der Anpassungsbedarf im Einvernehmen
mit der zuständigenLuftfahrtbehördefestzulegen.

80. Abgeordnete
Ursula
Heinen
(CDU/CSU)

Lässt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift
grundsätzlich Ausnahmegenehmigungen für
Betriebsstandorte von Rettungshubschraubern
zu,und wennja, welche?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 5. Juli 2005

Grundsätzlich gelten die getroffenen Regelungensowohl für Hub-
schrauberflugplätze des allgemeinen Verkehrs (Hubschrauberver-
kehrsflugplätze) als auch für Hubschrauberflugplätzefür besondere
Zwecke(Hubschraubersonderflugplätze). Jedochkann die Zweckbe-
stimmungeinesHubschraubersonderflugplatzesim Einzelfall Abwei-
chungenrechtfertigenoder erforderlich machen.Abweichungen kön-
nen auf der Grundlage einesSachverständigengutachtensdurch die
zuständigeGenehmigungsbehördeim Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW)
zugelassenwerden.

81. Abgeordnete
Ursula
Heinen
(CDU/CSU)

Gibt es eine zahlenmäûige Erfassung von
Rettungshubschrauber-Betriebsstandorten,die
aufgrund der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift Veränderungendurchführenmüssen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 5. Juli 2005

In der BundesrepublikDeutschlandexistierenzurzeitmehrals160ge-
nehmigteHubschrauberflugplätzenach §6 LuftVG sowiezahlreiche
genehmigteFlugplätzemit integriertemHubschrauberplatz.Informa-
tionen über den konkretenAnpassungsbedarfeinzelnerPlätzeliegen
dem BMVBW nicht vor, da die Zuständigkeitfür derenPlanungund
Betriebbei denLuftfahrtbehördender Länder liegt.

Die AllgemeineVerwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage
und desBetriebsvon Hubschrauberflugplätzenwurdein ihrem Entste-
hungsprozessmit den Luftfahrtbehördender Länder und Vertretern
der Verbände abgestimmt, um die Umsetzbarkeit der Regelungen
sicherzustellen.
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82. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele
stillgelegteEisenbahnstreckenin Deutschland
gegenwärtigzurückgebautwerdenund bei wie
vielen davon ein Verfahrennach §18 desAll-
gemeinen Eisenbahngesetzes (AEG im
BGBl. I 1993 in der Fassungvom 27.April
2005)erst im Nachgangoder überhauptnicht
durchgeführt wurden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 6. Juli 2005

Nein. Das Eisenbahn-Bundesamt(EBA) führt keine Statistiken über
RückbautenstillgelegterEisenbahnstreckenoder diesbezügliche Ge-
nehmigungen nach§18AllgemeinesEisenbahngesetz(AEG).

83. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

In welcherForm reagiert dasEisenbahn-Bun-
desamtbei Bekanntwerdenvon Sachverhalten,
bei denenEisenbahnstreckennicht einemVer-
fahrennach§18desAEG unterzogenwurden,
diesesVerfahrenauchim Nachgangabgelehnt
wird, die Gleisanlagen und Bahnhofsbereiche
jedochinzwischenvermarktet sindund zurück-
gebaut sind bzw. werden, und welche straf-
rechtlichen Konsequenzen zieht dies nach
sich?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 6. Juli 2005

Sachverhalte, bei denen Eisenbahnstrecken nicht einem Verfahren
nach §18 AEG unterzogenund die nachträglicheGenehmigung des
Rückbausgemäû§18 AEG abgelehntwurde,sinddemEBA nicht be-
kannt.

84. Abgeordneter
Günter
Nooke
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung Überlegun-
gen, die einschlägigen Bestimmungen zum
Straûenverkehr so zu ändern,um die Nutzung
von ausgewiesenenBehindertenparkflächen
für hochschwangereFrauenund jungeMütter
(von drei Monate vor bis drei Monate nach
der Geburt) bei entsprechendemNachweis
mittel einer zu beantragenden Parkberechti-
gungskartezu ermöglichen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 5. Juli 2005

Bei der Frage, ob Behindertenparkplätze von hochschwangeren
Frauen und jungen Müttern bei entsprechendem Nachweisgenutzt

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/5905± 51±



werdenkönnen,lässtsichdie Bundesregierung von folgendenÜberle-
gungenleiten:

Nach §46 Abs.1 Nr. 11 Straûenverkehrs-Ordnung könnenschwerbe-
hinderte Menschenmit dem Merkzeichen ¹aGª (auûergewöhnlich
gehbehindert)und diesengleichgestellte Personensowieblinde Men-
schengemäûder Straûenverkehrs-Ordnungund der sie ergänzenden
Verwaltungsvorschrift Parkerleichterungen in Anspruch nehmen.
Menschenmit auûergewöhnlicher Gehbehinderung sind solche,die
sichwegender SchwereihresLeidensdauerndnur mit fremder Hilfe
oder nur mit groûer Anstrengung auûerhalbihres Kraftfahrzeugs be-
wegen können. Hierzu zählen beispielsweiseQuerschnittsgelähmte,
Oberschenkelamputierte oder Doppeltunterschenkelamputierte. Ver-
glichenmit den vorgenanntenMenschenmit Behinderungensind die
Mobilitätseinschränkungenvon hochschwangerenFrauenoder jungen
Müttern von deutlichgeringeremGewicht.Hierbei ist auchzu berück-
sichtigen,dass je mehr PersonenParkerleichterungen in Anspruch
nehmendürfen, destohöher die Anzahl der Benutzervon zur Verfü-
gung zu stellendemParkraum ist. Mit der dann erforderlichen Ver-
mehrungder Parkflächefür diesenPersonenkreiswird demgesamten
Personenkreis, also insbesondere auch schwerbehinderten Menschen
mit auûergewöhnlicherGehbehinderung,einedurchschnittlich längere
Wegstreckezugemutet,weil ortsnaher Parkraum nicht beliebig ge-
schaffenwerdenkann.

Allerdingskönnendie zuständigenStraûenverkehrsbehördender Län-
der gemäû§46 Abs.2 Straûenverkehrs-OrdnungindividuelleAusnah-
megenehmigungen erteilen. Diese speziellenAusnahmegenehmigun-
gensind räumlich oder zeitlich begrenztund sind durchausgeeignet,
eventuelleMobilitätseinschränkungenvon jungenMüttern oder hoch-
schwangerenFrauenindividuell zu mildern.

85. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Wie ist der aktuelleVerfahrensstand hinsicht-
lich der geplantenäuûerenReform der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes,
und zu wann ist mit endgültigen Ergebnissen
zu rechnen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 22. Juni 2005

Auf Basisdesvom ParlamentgebilligtenBerichtesder Arbeitsgruppe
¹¾uûereReform der Wasser-und Schifffahrtsverwaltungªwurdevon
Bundesminister Dr. Manfred Stolpe entschieden, dasses bei 7 Was-
ser-und Schifffahrtsdirektionen bleiben soll und die Bündelungvon
Serviceaufgabenund die Einrichtung von Dienstleistungszentren für
die gesamteVerkehrs-und Bauverwaltungvoranzutreibenist. Dane-
ben wird die geschäftsprozessorientierte Aufgabenuntersuchungin
der ¹Arbeitsgruppe GemeinsameVereinbarungªergebnisoffenin Be-
zugauf den¾mterbereichfortgesetzt.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

86. Abgeordneter
Ernst
Burgbacher
(FDP)

Welche Bundesministerien unterstützen mitt-
lerweiledasvom Bundesminister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Jürgen
Trittin, gemeinsammit dem Exekutivdirektor
des UN-Umweltprogramms, Dr. Klaus Töp-
fer, am22.Juni 2004vorgestellteKlimaschutz-
projekt ¹atmosfairª, um die durch von Minis-
tern, Staatssekretärenund Mitarbeitern von
BundesministerienunternommenenFlugreisen
entstandenenKlimaschäden freiwillig durch
einenentsprechendenBeitragfür Klimaschutz-
projekte in Entwicklungsländern auszuglei-
chen?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 30. Juni 2005

Das Klimaschutzprojekt ¹atmosfairª ist nicht auf die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Bundesministerien beschränkt.Vielmehr
stehtdiesesAngebotüberdasInternet alleninteressiertenPrivatperso-
nen, Unternehmen und Organisationen zur Kompensation der durch
FlugreisenverursachtenKohlendioxid-Emissionenoffen. Bislang ha-
bendie Bundesministerienausdenzur nachfolgendenFragedargeleg-
ten Gründen noch nicht über eineEinbeziehungder in den einzelnen
Ressortsdurchgeführten Flugreisenin diesesProjekt entschieden.

87. Abgeordneter
Ernst
Burgbacher
(FDP)

WelcheGründe sprechennachAuffassungder
Bundesregierung weiterhin± sofernnochkeine
Entscheidungvon der Bundesregierung getrof-
fen wurde ± gegeneine Umsetzung,so dass
auchnacheinemJahrder Ankündigung dieses
Projektesdurch denzuständigenBundesminis-
ter für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit,JürgenTrittin, eineEntscheidungin
der Bundesregierung zur UmsetzungdesPro-
jektesnochaussteht?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 30. Juni 2005

Vor der regelmäûigenKompensation von Emissionendurchdienstlich
veranlassteFlugreisen von Bundesbedienstetenmüssenzunächstdie
Rahmenbedingungenzur Abwicklung diesesneuenInstrumenteskon-
kretisiert werden.In diesemZusammenhang sind auchdie Vorausset-
zungeninnerhalbdesHaushalts-und Reisekostenrechts zu klären,die
die Nutzungvon atmosfairermöglichen. DieserEntscheidungsprozess
innerhalbder Bundesregierung ist nochnicht abgeschlossen.
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88. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Wie viele Menschen erlitten in den letzten
10JahrennachKenntnis der Bundesregierung
im Zusammenhang mit dem Bau von Wind-
energieanlagenbeim Transport von Anlagetei-
len, beim Errichten der Anlagen,bei der War-
tung und der Reparatur von Anlagen einen
tödlichen Arbeitsunfall, wie viele Menschen
wurdenschwerund leichtverletzt?

89. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Wie viele Brände von Windenergieanlagen
und sonstigeschwerwiegende Schadensereig-
nissesind in den letzten10Jahrenaufgetreten,
und was waren die Ursachen (Blitzschlag,
Überhitzung,o.¾.)?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 7. Juli 2005

Der Bundesregierung liegenhierzukeineoffiziellenAngabenvor.

Verwiesen wird auf die Analyse ¹Umwelt- und naturverträgliche
Windenergienutzung in Deutschland(onshore)ª des DNR, die auf
Grund von Untersuchungen desTÜV ± Nord zu demSchlusskommt,
dassUnfälle unterschiedlicherArt etwaalle 100bis 500Betriebsjahre
eintretenkönnen.Nach einer Zusammenstellung der bekanntenUn-
fälle an Windrädern seit dem Jahr 2000gab es15 Rotorbrüche, vier
Brände, zwei Blitzschläge,zwei Gesamtbrüche und einen Umsturz.
Anhand dieserDaten folgert der DNR, dass± bezogenauf die im je-
weiligenJahr installiertenWindenergieanlagen± die Schadenshäufig-
keit verschwindend geringsei.

Wie vieleMenschenbei Transport oder Errichtung von Windenergie-
anlageneinentödlichenArbeitsunfall erlitten, schweroder leicht ver-
letzt wurden,ist der Bundesregierungnicht bekannt.

90. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Teilt die Bundesregierung die Einschätzung
desWuppertalinstituts, dassder von Klimafor-
schernprognostizierte Klimawandelmit der zu
erwartendenZunahme von extremenWetter-
ereignissenes erfordert, dass durch Stürme
gefährdeteInfrastruktureinrichtungen im Sin-
ne der Vorsorge zukünftig höheren Sicher-
heitsanforderungen genügen müssen, und
wennja, gilt diesnachAuffassungder Bundes-
regierungentsprechendauchfür Windenergie-
anlagen?
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91. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Welche Sicherheitsstandards müssen Wind-
energieanlagenerfüllen, und in welchenzeit-
lichen Abständen müssendie sicherheitsrele-
vanten Teile von Windenergieanlagen vom
TÜV geprüftwerden?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 7. Juli 2005

Eine mögliche Anpassungder Sicherheitsanforderungen an Infra-
struktureinrichtungenobliegtdendafür zuständigenInstitutionen und
nicht der Bundesregierung.

In Bezugauf Windenergieanlagenwird auf die Richtlinie ¹Windener-
gieanlagen± Einwirkungen und Standsicherheitsnachweisefür Turm
und Gründungª desDeutschenInstituts für Bautechnikverwiesen,die
für den Sicherheitsstandard maûgeblichist. Die DIBt-Richtlinie sieht
u.a. die 50-Jahres-Bö(über 3 s gemittelte Windgeschwindigkeit, die
statistischim Mittel einmal in 50 Jahrenerreicht oder überschritten
wird) als Auslegungskriterium für Windenergieanlagensowiewieder-
kehrendePrüfungen in einem zwei- bis vierjährigen Rhythmus vor,
die von einemanerkanntenSachverständigendurchzuführen sind.

DieseRichtlinie entsprichtdemStandvon Wissenschaft und Technik.
Nach den der Bundesregierung vorliegendenInformationen legendie
zuständigenBehörden der Länder diese Richtlinie den Genehmi-
gungsverfahren zugrunde.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

92. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

WelcheFolgen für die Fusionsforschungsinsti-
tute in Deutschlandhat nachAnsicht der Bun-
desregierung der Entscheid,die Fusionsanlage
ITER in Cadarache(Frankreich)zu bauen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kasparick
vom 6. Juli 2005

Die Bundesregierung erwartet, dasses aufgrund der umfangreichen
Erfahrungund desgroûenKnow-howsder deutschenForschungsinsti-
tute,die im Bereichder Fusionsforschungtätig sind,(dasMax-Planck-
Institut für Plasmaphysik (IPP), das Forschungszentrum Karlsruhe
(FZK) und dasForschungszentrumJülich (FZJ)) in erheblichemUm-
fang gelingt, Aufträge für die zu lieferndenITER-Komponentenfür
die deutschenForschungsinstitute und die deutscheIndustrie zu ak-
quirieren. Insbesondere dasFZK ist aufgrundseinertechnologischen
Ausrichtungdafür prädestiniert.Aber auchdasIPP wird aufgrundsei-
ner Erfahrungen,die esmit demBaudesFusionsexperimentsWendel-
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stein7-X gesammelthat und noch sammelt,ein wichtiger Partner für
ITER sein.

93. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dassdurch die Ansiedlung von
ITER in Frankreich internationale und euro-
päischeEinrichtungenvom StandortGarching
nach Cadaracheoder nach Barcelonaabgezo-
genwerdensollen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kasparick
vom 6. Juli 2005

Es war von Anfang an klar, dassdasITER-Joint CentralTeam(quasi
die internationalePlanungsgruppe für ITER) mit derzeitigemSitz in
Garchingebensowie daszweiteCentralTeammit derzeitigemSitz in
Naka, Japannach der Entscheidungüber den Standort an den Ort
verlegtwürde,an demITER gebautwird. Nach der Entscheidungfür
den Standort Cadaracheist die mittelfristige Verlegung des ITER-
Joint CentralTeamsnachFrankreichdie logischeFolgeder nunmehr
getroffeneninternationalenStandortentscheidung.

Die europäischenITER-Zuarbeitenund insbesondere die Beschaffung
der europäischen Komponenten für ITER soll Aufgabeder zukünfti-
genEuropäischenITER-Organisation(ELE) werden,die in Barcelona
errichtetwerdensoll. In der ELE sollenmittelfristig alle europäischen
Fusionsaktivitäten aus Effizienzgründen gebündelt werden, um
Schnittstellenund damit Kostenrisikenzu reduzieren.

Dementsprechendwerdenmittelfristig zumindest Teileder ¹closesup-
port unitª des EFDA (European Fusion Development Agreement)
mit Sitz in Garching, welchefür die Koordination einesTeils der in
den Assoziationen durchgeführten Fusionsforschung der EU zustän-
dig ist, andenSitzder ELE nachBarcelonaverlegt.

Für beidegenanntenOrganisationengilt, dassdort vor allemausländi-
scheMitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Zeit tätig sind, die von ih-
ren jeweiligenHeimatinstitutionen abgeordnetwurdenoder direkt als
Euratom-Mitarbeiter entsandtsind. Die Bundesregierung hat keinen
unmittelbaren Einfluss darauf, wohin diese Personen von ihren
Dienstherrenentsandtwerden.Von deutschenStellenzu besetzende
Arbeitsplätze sind nur in geringemUmfang betroffen: Das IPP hat
insgesamtan beide Organisationen zusammen20 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnenabgeordnet.

94. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Welchen Sachstandhat die Bundesregierung
über die geplanteVerschmelzung desInstituts
für angewandteChemie (ACA) in Berlin-Ad-
lershof mit dem Leibnitz-Institut für Organi-
scheKatalyse(IfOK) Rostock?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kasparick
vom 6. Juli 2005

Die Länder Mecklenburg-Vorpommernund Berlin sowie der Bund
habendie Haushaltsmittel für den Betrieb der ACA-Auûenstelle des
erweitertenIfOK in ihre Haushaltsplanungen 2006ff. eingestellt.Die
Haushaltsplanungenstehenunter demVorbehaltder Zustimmungder
Parlamente.

Die beidenInstitute bereitendie organisatorischenund vereinsrecht-
lichenVoraussetzungenfür die Zusammenführung derzeitvor.

In der SitzungdesAusschussesForschungsförderung der Bund-Län-
der-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung am
26./27.September 2005 soll über den Finanzbedarfdes erweiterten
IfOK ab2006ff. entschiedenwerden.

Berlin, den8. Juli 2005
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